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1 Zusammenfassung 

 

Die Gemeinde Saerbeck beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 45 "Alter 

Reiterhof". Hiermit sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Wohnbau-

landentwicklung im Nordosten des Gemeindegebietes geschaffen werden. 

 

Zur Beurteilung der auf das Plangebiet einwirkenden Geräuschimmissionen war eine 

entsprechende schalltechnische Untersuchung durchzuführen, deren Ergebnisse nach-

folgend zusammengefasst werden.  

 

Verkehrslärm (Kapitel 6.1): 

 

Auf Basis der durchgeführten Verkehrslärmberechnungen ergaben sich innerhalb der 

vorgesehenen Baugrenzen bei freier Schallausbreitung im Plangebiet, d. h. ohne aktive 

Lärmschutzmaßnahmen, verkehrsbedingte Beurteilungspegel von 53 bis 64 dB(A) im 

Tageszeitraum (6.00 - 22.00 Uhr) und von 46 bis 56 dB(A) im Nachtzeitraum (22.00 - 

6.00 Uhr).  

 

Die schalltechnischen Orientierungswerte für Verkehrslärm betragen gemäß Beiblatt 1 

zur DIN 18005  

• in allgemeinen Wohngebieten  tagsüber 55 dB(A) und nachts 45 dB(A) 

• in dörflichen Wohngebieten  tagsüber 60 dB(A) und nachts 50 dB(A) 

 

Zur Minderung der Verkehrslärmeinwirkungen insbesondere im Südosten des Plan- 

gebietes ist entlang der östlich verlaufenden Bundesstraße die Errichtung eines Lärm-

schutzwalles mit einer Länge von ca. 200 m und einer Höhe von 3 m über Oberkante 

Straße vorgesehen. Die hierdurch zu erwartende Pegelminderung beträgt lage- und 

geschossabhängig bis zu rund 4 dB(A), obgleich die Pegelspannbreiten insgesamt auf-

grund der im Norden des Plangebietes unveränderten Situation nahezu unverändert blei-

ben (tagsüber 52 bis 64 dB(A), nachts 45 bis 56 dB(A)). 

 

Aufgrund der verbleibenden Verkehrslärmimmissionen sind im Bebauungsplan passive 

Schallschutzmaßnahmen festzusetzen (siehe unten). 

 

Sportlärm (siehe Kapitel 6.2): 

 

Die Berechnungen zum Sportlärm haben ergeben, dass der in allgemeinen Wohngebie-

ten innerhalb der Ruhezeiten geltende Immissionsrichtwert von 55 dB(A) während des 

abendlichen Fußball-Trainingsbetriebes an Werktagen flächendeckend eingehalten wird. 

Beim sonn- und feiertäglichen Spielbetrieb zwischen 13.00 und 15.00 Uhr wird der vor-

genannte Immissionsrichtwert im Süden des Plangebietes bei freier Schallausbreitung 

jedoch überschritten.  
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Zur Einhaltung des Immissionsrichtwertes auch an der Baugrenze im Süden des Plan-
gebietes ist die Errichtung eines Lärmschutzwalles entlang der südlichen Plangebiets-
grenze mit einer Länge von rund 110 m und einer Höhe der Wallkrone von 48,8 m 
(absolut) erforderlich, was aufgrund des vorhandenen Geländes relativen Höhen von 
etwa 3,5 m (von Süden) bzw. 3 m (von Norden) entspricht.  
 
Außerhalb der Ruhezeiten ist aufgrund der deutlich längeren Mittelungszeit kein Immis-
sionskonflikt zu erwarten. Überschreitungen der für einzelne kurzzeitige Geräuschspit-
zen geltenden Immissionswerte sind ebenfalls nicht zu erwarten.  
 

Gewerbelärm (siehe Kapitel 6.3): 
 
Zur Ermittlung der gewerblich bedingten Geräuscheinwirkungen wurden im Rahmen 
eines Ortstermins die relevanten Geräuschquellen des nordöstlich des Plangebietes 
ansässigen Betriebs für Fahrzeugklimatechnik aufgenommen und die Betriebsabläufe 
abgestimmt. Die auf dieser Basis durchgeführten schalltechnischen Berechnungen 
haben ergeben, dass der in allgemeinen Wohngebieten (WA) geltende Immissionsricht- 
bzw. Orientierungswert von tagsüber 55 dB(A) an der von den anlagenbezogenen 
Geräuschen am stärksten betroffenen Baugrenze um mindestens 10 dB(A) unterschrit-
ten wird. Aufgrund der vorgenannten Richtwertunterschreitung besteht für den Gewerbe-
betrieb zudem noch ein Entwicklungspotential. 
 
Nachts (22.00 - 6.00 Uhr) gehen von dem Betrieb keine Geräusche aus. 
 
Überschreitungen der nach Nr. 6.1 Abs. 2 der TA Lärm tagsüber für kurzzeitige 
Geräuschspitzen geltenden Immissionswerte sind nicht zu erwarten.  
 

Passive Schallschutzmaßnahmen (siehe Kapitel 7 und 8): 
 
Zur Sicherstellung von Innenpegeln, die gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
gewährleisten, sind im Bebauungsplan passive Schallschutzmaßnahmen festzusetzen. 
Grundlage hierfür bilden die sog. maßgeblichen Außenlärmpegel.  
 
Nach den Berechnungsvorschriften der DIN 4109-2 ergeben sich innerhalb der Baugren-
zen als Maximalwerte aller Geschosse und gleichzeitig Maximalwerte der Beurteilungs-
zeiträume Tag und Nacht maßgebliche Außenlärmpegel von 60 bis 66 dB(A). Beim Neu-
bau oder bei baugenehmigungspflichtigen Änderungen schutzbedürftiger Räume sind 
daher zum Schutz gegen Außenlärm gemäß DIN 4109-1 an die Außenbauteile die Anfor-
derungen an die Luftschalldämmung für die Lärmpegelbereiche II bis IV zu stellen. 
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Darüber hinaus sind aufgrund der in weiten Teilen ermittelten verkehrsbedingten Beur-
teilungspegel von nachts > 45 dB(A) für Schlafräume und Kinderzimmer, die auch als 
Schlafräume genutzt werden, schallgedämmte, fensterunabhängige Lüftungseinrichtun-
gen vorzusehen. Wir empfehlen, diese für das gesamte Plangebiet festzusetzen und 
Abweichungen hiervon nur über einen gesonderten Nachweis zuzulassen. 
 
Dieser Bericht umfasst einschließlich Anhang 78 Seiten *) und ersetzt die Berichte Nr. 
4564.1/02 (Verkehrslärm, Sportlärm) vom 07.12.2020 und Nr. 4564.1/03 vom 
24.08.2021 (Gewerbelärm). Wesentliche Änderungen sind die Anpassung an die aktu-
elle Planung, an die aktuellen Berechnungs- und Rechtsgrundlagen sowie die Dokumen-
tation der verschiedenen Lärmeinwirkungen in einem gemeinsamen Bericht.  
 

Gronau, den 18.09.2023 
 
WENKER & GESING 
Akustik und Immissionsschutz GmbH 
 
 
 
 
 
Jens Lapp, Dipl.-Met.  Jürgen Gesing, Dipl.-Ing. 
 - Berichtserstellung -  - Prüfung und Freigabe - 
 

*) Die Vervielfältigung dieses Berichts ist nur dem Auftraggeber zum internen Gebrauch und zur 
 Weitergabe in Zusammenhang mit dem Untersuchungsobjekt gestattet. 
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2 Situation und Aufgabenstellung 
 
Die Gemeinde Saerbeck beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 45 "Alter 
Reiterhof". Hiermit sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Wohnbau-
landentwicklung im Nordosten des Gemeindegebietes geschaffen werden. 
 
Das Plangebiet wird im Nordwesten von der Ibbenbürener Straße (B 475) begrenzt, öst-
lich verläuft die B 219 / B 475. In Abbildung 1 ist eine Übersichtskarte mit Kennzeichnung 
der Lage des Plangebietes dargestellt; Abbildung 2 zeigt einen Ausschnitt aus der aktu-
ellen Planzeichnung zum Bebauungsplan /23/. 
 

 
Abb. 1: Übersichtskarte mit Kennzeichnung der Lage des Plangebietes 
  © Bezirksregierung Köln, Abteilung GEObasis.nrw 

 
Zur Beurteilung der auf das Plangebiet einwirkenden Geräuschimmissionen (hier: Ver-
kehr, Sport, Gewerbe) ist im Auftrag der Gemeinde Saerbeck eine schalltechnische 
Untersuchung durchzuführen, die die Geräuschimmissionen anhand der einschlägigen 
Beurteilungsgrundlagen (siehe Kapitel 3) bewertet.  
 
Bei Überschreitung der jeweiligen Immissionsricht- bzw. schalltechnischen Orientie-
rungswerte sind geeignete aktive bzw. passive Lärmschutzmaßnahmen vorzuschlagen. 
 
Die Ergebnisdarstellung erfolgt abstimmungsgemäß zur Information auch für den nord-
östlich an das Plangebiet angrenzenden Bereich (vgl. Lärmkarten in Kapitel 10). 
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Abb. 2: Planzeichnung zum Bebauungsplan (Ausschnitt) 

 
Aufgrund des mit der angestrebten Planung einhergehenden Heranrückens der Wohn-
bauflächen an das nordöstlich angrenzende Gewerbegebiet (Bebauungsplan Nr. 28a 
"Gewerbegebiet Nord Ia") wurde seitens der Handwerkskammer Münster u. a. auf Fol-
gendes hingewiesen /23/: 

"[…] Dadurch sind immissionsbedingte Konflikte zu erwarten, die dann aufgrund des 
Gebietstyps des Allgemeinen Wohngebiets zu bewerten sind. Durch die Planung wird 
der Betrieb m-tec Fahrzeugklimatechnik somit an seinem Betriebsstandortort im Hinblick 
auf die wirtschaftlichen Belange betroffen, sowohl die Bestandssicherung als auch die 
Erweiterungsmöglichkeit wird erheblich eingeschränkt.   
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Aus dem Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 BauGB leiten sich, auch im Zusammenhang 
mit dem Immissionsschutz, die Grundsätze der Konfliktbewältigung und der planerischen 
Zurückhaltung ab. Aus der Planung hervorgehende Konflikte sind idealerweise zu ver-
meiden oder zu lösen.  
 
Im Bebauungsplan Nr. 28a "Gewerbegebiet Nord Ia" wird die im Nordosten angrenzende 
Fläche als GE ausgewiesen. Aufgrund des Ausschlusses von Betrieben entsprechend 
der Abstandsliste 2007 Abstandsklassen I-VI ergibt sich für die demnach zulässigen 
Betriebe der Abstandsklasse VII ein "Immissionsabstand" zu einer möglichen Wohnbe-
bauung von 100 m. Wie üblich können Betriebe der nächstniedrigeren Abstandsklasse 
ausnahmsweise zugelassen werden, wenn die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte 
nachgewiesen wird. Durch die vorliegende Planung würde die Wohnbebauung diesen 
Abstand jedoch unterschreiten.  
 
Im Hinblick auf die wirtschaftlichen Belange des Betriebes m-tec Fahrzeugklimatechnik 
sollte sowohl die Bestandssicherung als auch die Erweiterungsmöglichkeit gewährleistet 
werden. Eine sachgerechte Abwägung kann dabei sicherlich nur unter Zuhilfenahme 
geeigneten Abwägungsmaterials stattfinden. Dies liegt zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. 
Deshalb regen wir an in einer entsprechenden schalltechnischen Untersuchung den 
Betrieb zu berücksichtigen. Andernfalls empfehlen wir durch eine entsprechende Ver-
schiebung der Baugrenze im Bebauungsplan Nr. 45 "Alter Reiterhof" den "Immissions-
abstand" zu gewährleisten." 

 

In der Stellungnahme von Herrn Borgert (m-tec Fahrzeugklimatechnik und iso-line Ver-
triebs GmbH) heißt es u. a. /23/: 

"[…] mit dem Betrieb m-tec Fahrzeugklimatechnik GmbH & Co. KG sind wir an der Ibben-
bürener Straße 51 seit 2012 tätig und beschäftigen derzeit ca. 12 Mitarbeiter. 
 
In den vergangenen Jahren haben wir den Standort von Grund auf neu aufgebaut und 
deutlich erweitert. Zum einen, weil eine gute Auftragslage und -prognose dies erforderte 
und zum anderen weil wir planen, am Standort auch langfristig weiter zu wachsen. 
 
Durch die Arbeit im Bereich des Kraftfahrzeugtechnikerhandwerk, wobei die Tätigkeit im 
Bereich des Innenausbaus der Fahrzeuge besteht, werden Schall- und Geruchsemissi-
onen verursacht, die im Gewerbegebiet üblich und zulässig sind. 
 
Gegen ein benachbartes Wohngebiet haben wir natürlich nicht grundsätzlich Bedenken, 
dennoch machen wir uns sorgen, dass die Wohnbebauung etwas zu nahe heranrückt. 
Durch die geplante Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan bzw. das Allgemeine 
Wohngebiet im Bebauungsplan werden womöglich in weniger als 20 Metern Entfernung 
vom Betrieb Immissionsorte entstehen, die zukünftig nach strengeren Kriterien bewertet 
werden als Immissionsorte im Gewerbegebiet. Dadurch würden wir sehr wahrscheinlich 
in unserem Bestand aber auch in Bezug auf Erweiterungsmöglichkeiten eingeschränkt. 
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Wir regen deshalb an, dass wir in einer Untersuchung zur Immissionssituation berück-
sichtigt werden und mögliche Immissionsproblematik durch entsprechende Änderung 
der Planung zu verhindern versucht werden. 

 
Wir hoffen, dass man unsere Bedenken und Anregungen ausreichend in der Planung 
berücksichtigt, da ansonsten aufgrund der hohen Investition in den Bau und Ausbaus 
des Betriebsstandortes für unseren Betrieb existenzbedrohende Folgen nicht auszu-
schließen sind." 
 

Aufgrund der Nähe zu der vorhandenen Gewerbefläche ist daher zu prüfen, ob die 
Immissionsrichtwerte der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) /3/ 
bzw. die zahlenmäßig identischen schalltechnischen Orientierungswerte nach Beiblatt 1 
zur DIN 18005 /12/ beim Betrieb der m-tech Fahrzeugklimatechnik und der zugehörigen 
iso-line Vertriebs GmbH eingehalten werden und ob darüber hinaus auch Erweiterungs-
potential besteht bzw. verbleibt. 
 
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der Abstand zwischen dem Gewerbe- 
betrieb und den nächstgelegenen geplanten Baugrenzen aufgrund einer Anpassung des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 45 zwischenzeitlich deutlich vergrößert 
wurde und nunmehr rund 100 m beträgt. 
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3 Beurteilungsgrundlagen 
 
3.1 DIN 18005 
 
Die DIN 18005 /11/ gibt Hinweise zur Berücksichtigung des Schallschutzes bei der städ-
tebaulichen Planung und führt hierzu im Beiblatt 1 /12/ schalltechnische Orientierungs-
werte als Zielvorstellungen an. 
 
Nach Beiblatt 1 müssen Lärmvorsorge und Lärmminderung  

"[...] deshalb auch durch städtebauliche Maßnahmen bewirkt werden. Vor-
aussetzung dafür ist die Beachtung allgemeiner schalltechnischer Grundre-
geln bei der Planung und deren rechtzeitige Berücksichtigung in den Verfah-
ren zur Aufstellung der Bauleitpläne (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) 
sowie bei anderen raumbezogenen Fachplanungen." 

 
Die Einhaltung oder Unterschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte 

"[...] ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebie-
tes oder der betreffenden Baufläche verbundene Erwartung auf angemesse-
nen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen." 

 

Gemäß den uns vorliegenden Informationen sollen die überbaubaren Flächen des Plan-
gebietes in weiten Teilen als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen werden. Im 
Nordwesten des Plangebietes ist zudem die Festsetzung eines Dörflichen Wohngebietes 
(MDW) geplant, südlich daran angrenzend eine Fläche für den Gemeinbedarf (Kita) /23/. 
Die entsprechenden gebietsabhängigen schalltechnischen Orientierungswerte gemäß 
Beiblatt 1 zur DIN 18005 sind in Tabelle 1 aufgeführt.  
 
Tab. 1: Schalltechnische Orientierungswerte  

Gebietseinstufung 
 

Schalltechnische Orientierungswerte 
[dB(A)] 

tags  nachts 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 40 (45)*) 

Dörfliches Wohngebiet (MDW) 60 45 (50)*) 

Flächen für den Gemeinbedarf, soweit sie 
schutzbedürftig sind, je nach Nutzungsart 45 bis 65 35 bis 65 

*) gilt für Verkehrslärm 
 

Das Beiblatt 1 zur DIN 18005 nennt folgende Hinweise für die Anwendung der Orientie-
rungswerte: 

"Die [...] genannten Orientierungswerte sind als eine Konkretisierung für An-
forderungen an den Schallschutz im Städtebau aufzufassen. Der Belang des 
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Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung erforderlichen Ab-
wägung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen 
Belangen [...] zu verstehen. Die Abwägung kann in bestimmten Fällen bei 
Überwiegen anderer Belange [...] zu einer entsprechenden Zurückstellung 
des Schallschutzes führen. 
[...] 
In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, be-
stehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientie-
rungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler 
Begründung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil an-
dere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Ausgleich durch andere ge-
eignete Maßnahmen (z. B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissge-
staltung, bauliche Schallschutzmaßnahmen - insbesondere für Schlafräume) 
vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden. 
 
Überschreitungen der Orientierungswerte [...] und entsprechende Maßnah-
men zum Erreichen ausreichenden Schallschutzes [...] sollten in der Begrün-
dung zum Flächennutzungsplan bzw. zum Bebauungsplan beschrieben wer-
den." 

 
Die schalltechnischen Orientierungswerte beziehen sich auf folgende Zeiten: 

tags    6.00 - 22.00 Uhr 
nachts 22.00 -   6.00 Uhr 

und gelten entsprechend für eine Beurteilungszeit von 16 Stunden tags bzw. 8 Stunden 
nachts. 
 
 
 
3.2 18. BImSchV 
 
Die Sportanlagenlärmschutzverordnung als Achtzehnte Verordnung zur Durchführung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (18. BImSchV) /2/ gilt für die Errichtung, die 
Beschaffenheit und den Betrieb von Sportanlagen, soweit sie zum Zwecke der Sportaus-
übung dienen und einer Genehmigung nach § 4 BImSchG (Bundes-Immissionsschutz-
gesetz) /1/ nicht bedürfen. 
 
Für die beurteilungsrelevanten Flächen im Nahbereich der Sportanlage ist der Schutz-
anspruch eines allgemeinen Wohngebietes (WA) zugrunde zu legen. Nach § 2 Abs. 2 
der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. BImSchV) gelten hierfür die in Tabelle 2 
aufgeführten Immissionsrichtwerte. Die übrigen Flächen (Dörfliches Wohngebiet, Fläche 
für den Gemeinbedarf) sind aufgrund des deutlich größeren Abstandes zur Sportanlage 
nicht beurteilungsrelevant.  
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Tab. 2:  Immissionsrichtwerte gemäß der 18. BImSchV 

Gebietsausweisung Beurteilungszeiträume Immissionsrichtwerte  
gemäß 18. BImSchV 

[dB(A)] 

Allgemeines Wohngebiet 
tags 50 *) / 55 **) 

nachts 40 
*) innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 
**)  innerhalb der Ruhezeiten, außer am Morgen sowie im Übrigen 
 
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV 
tags um nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
 
Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten: 

1. tags an Werktagen     6.00 -   22.00 Uhr, 
   an Sonn- und Feiertagen   7.00 - 22.00 Uhr. 

 2. nachts an Werktagen   0.00 -   6.00 Uhr, 
   und 22.00 - 24.00 Uhr, 
   an Sonn- und Feiertagen   0.00 -   7.00 Uhr, 
   und 22.00 - 24.00 Uhr. 

 3. Ruhezeit an Werktagen   6.00 -   8.00 Uhr, 
   und 20.00 - 22.00 Uhr, 
   an Sonn- und Feiertagen   7.00 -   9.00 Uhr, 
    13.00 - 15.00 Uhr, 
 und 20.00 - 22.00 Uhr. 
 
Die Beurteilungszeiten sind nach /2/ wie folgt definiert: 

werktags - tags außerhalb der Ruhezeiten (8.00 bis 20.00 Uhr) eine
  Beurteilungszeit von 12 Stunden 
 - tags während der Ruhezeiten (6.00 bis 8.00 Uhr und 20.00 
  bis 22.00 Uhr) jeweils eine Beurteilungszeit von 2 Stunden 
 - nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) eine Beurteilungszeit von  
  1 Stunde (ungünstigste volle Nachtstunde) 

sonn- und feiertags - tags außerhalb der Ruhezeiten (9.00 bis 13.00 Uhr und  
 15.00 bis 20.00 Uhr) eine Beurteilungszeit von 9 Stunden 

 - tags während der Ruhezeiten (7.00 bis 9.00 Uhr, 13.00 bis
  15.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr) jeweils eine Beurteilungs-
  zeit von 2 Stunden 
 - nachts (0.00 bis 7.00 Uhr und 22.00 bis 24.00 Uhr) eine 
  Beurteilungszeit von 1 Stunde (ungünstigste volle Stunde) 
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Dabei ist die Ruhezeit von 13.00 bis 15.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen nur zu berück-
sichtigen, wenn die Nutzungsdauer der Sportanlage oder der Sportanlagen an Sonn- und 
Feiertagen in der Zeit von 9.00 bis 20.00 Uhr 4 Stunden oder mehr beträgt.  
 
Die für die Beurteilung maßgeblichen Immissionsorte liegen  

a) bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb, etwa vor der Mitte des geöffneten, vom 
Geräusch am stärksten betroffenen Fensters eines zum dauernden Aufenthalt von 
Menschen bestimmten Raumes einer schutzbedürftigen Nutzung; 

b) bei unbebauten Flächen, die aber mit zum Aufenthalt von Menschen bestimmten 
Gebäuden bebaut werden dürfen, an dem am stärksten betroffenen Rand der Flä-
che, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit zu schützenden Räumen 
erstellt werden dürfen;  

c) bei mit der Anlage baulich aber nicht betrieblich verbundenen Wohnungen in dem 
am stärksten betroffenen, nicht nur dem vorübergehenden Aufenthalt dienenden 
Raum. 

 
Die zuständige Behörde soll von einer Festsetzung von Betriebszeiten absehen, wenn 
infolge des Betriebs einer oder mehrerer Sportanlagen bei seltenen Ereignissen  

1. die Geräuschimmissionen außerhalb von Gebäuden die Immissionsrichtwerte um 
nicht mehr als 10 dB(A), keinesfalls aber die folgenden Höchstwerte überschreiten: 

tags außerhalb der Ruhezeiten 70 dB(A) 
tags innerhalb der Ruhezeiten 65 dB(A) 
nachts  55 dB(A) 

und  

2. einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die für seltene Ereignisse geltenden Immis-
sionsrichtwerte tags um nicht mehr als 20 dB(A) und nachts um nicht mehr als 
10 dB(A) überschreiten. 

 
Überschreitungen der Immissionsrichtwerte gelten als selten, wenn sie an höchstens 
18 Kalendertagen eines Jahres in einer Beurteilungszeit oder mehreren Beurteilungszei-
ten auftreten. Dies gilt unabhängig von der Zahl der einwirkenden Sportanlagen (Anhang, 
Nr. 1.5). 
 
 
 
3.3 TA Lärm 
 
Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) /3/ dient nach Nr. 1 Abs. 1 
dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche. 
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Sie gilt nach Nr. 1 Abs. 2 für Anlagen, die als genehmigungsbedürftige oder nicht geneh-
migungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des Zweiten Teils des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes (BImSchG) /1/ unterliegen. Die unter den Buchstaben a bis h der 
TA Lärm genannten Anlagen, wie z. B. Sport- und Freizeitanlagen, landwirtschaftliche 
Anlagen, Schießplätze, Tagebaue, Baustellen, Seehafenumschlagsanlagen und Anla-
gen für soziale Zwecke sind vom Anwendungsbereich der TA Lärm grundsätzlich aus-
genommen. 
 
Maßgebliche Immissionsorte sind die Orte im Einwirkungsbereich der Anlage, an denen 
Überschreitungen der Immissionsrichtwerte am ehesten zu erwarten sind.  
 
Die maßgeblichen Immissionsorte liegen  

a) bei bebauten Flächen 0,5 m außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fens-
ters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürftigen Rau-
mes nach DIN 4109-1 /9/; 

b) bei unbebauten Flächen oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit 
schutzbedürftigen Räumen enthalten, an dem am stärksten betroffenen 
Rand der Fläche, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Gebäude mit 
schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen;  

c) bei mit der zu beurteilenden Anlage baulich verbundenen schutzbedürfti-
gen Räumen, bei Körperschallübertragung sowie bei der Einwirkung tief-
frequenter Geräusche in dem am stärksten betroffenen schutzbedürftigen 
Raum. 

 
Die den nordöstlich des Plangebietes ansässigen Gewerbebetrieben nächstgelegenen 
Flächen des Plangebietes sollen als allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt werden. 
In der nachfolgenden Tabelle sind die hierfür geltenden Immissionsrichtwerte angege-
ben. Die übrigen Flächen des Plangebietes sind für die Gewerbelärmbeurteilung nicht 
maßgeblich. 
 
Tab. 3: Gebietsart und Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm 

Gebietsart Immissionsrichtwerte 
[dB(A)] 

 tags nachts 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 40 

 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen nach Nr. 6.1 der TA Lärm die Immissions-
richtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 
20 dB(A) überschreiten. 
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Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten: 

tags  6.00  - 22.00 Uhr 
nachts 22.00  - 6.00 Uhr 

und gelten während des Tages für eine Beurteilungszeit von 16 Stunden. Maßgebend 
für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungs-
pegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt. 
 
In allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten, in reinen Wohngebieten 
sowie in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten ist nach Nr. 6.5 der 
TA Lärm bei der Ermittlung des Beurteilungspegels für folgende Zeiten die erhöhte Stör-
wirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag von 6 dB(A) zu berücksichtigen: 

1. an Werktagen     6.00 -   7.00 Uhr 
     20.00 - 22.00 Uhr 

2. an Sonn- und Feiertagen   6.00 -   9.00 Uhr 
     13.00 - 15.00 Uhr 
     20.00 - 22.00 Uhr 

 
Die Genehmigung für die zu beurteilende Anlage darf nach Nr. 4.2 in Verbindung mit 
Nr. 3.2.1 der TA Lärm auch bei einer Überschreitung der Immissionsrichtwerte auf Grund 
der Vorbelastung aus Gründen des Lärmschutzes nicht versagt werden, wenn der von 
der Anlage verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht 
relevant anzusehen ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden 
Anlage ausgehende Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte an den maßgeblichen 
Immissionsorten um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. 
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4 Emissionsdaten 
 
4.1 Straßenverkehr 
 
Die Berechnung der Verkehrslärmemissionen der das Plangebiet flankierenden Bundes-
straßen erfolgt auf Basis der Ergebnisse der Verkehrszählung 2021, die uns vom Lan-
desbetrieb Straßenbau NRW zur Verfügung gestellt wurden /25/. Diese beinhalten neben 
der durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) u. a. auch Angaben zu den maß-
geblichen stündlichen Verkehrsstärken tags / nachts (Mt/n) sowie zu den prozentualen 
Schwerverkehrsanteilen (SV-Anteilen) tags und nachts (pt/n), aufgeteilt in Anteile an 
Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 (p1: Lkw ohne Anhänger mit einer zulässigen 
Gesamtmasse über 3,5 t und Busse) sowie Lkw2 (p2: Lkw mit Anhänger bzw. Sattelkraft-
fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t). 
 
Darüber hinaus werden die auf den betreffenden Straßenabschnitten zulässigen Höchst-
geschwindigkeiten in Ansatz gebracht (siehe Tabelle 4) /28/. Die Korrektur für die Stra-
ßendeckschichttypen (hier: nicht geriffelter Gussasphalt) wird gemäß Tabelle 4a der 
RLS-19 /4/ berücksichtigt. 
 
Tab. 4: Verkehrsbelastungsdaten - Analyse 2021 

Straße (Zählstelle) DTV2021 stündliche  
Verkehrsstärke 
tags / nachts 

SV-Anteile [%] zulässige 
Höchst- 
geschw. tags nachts 

 
[Kfz/24 h] 

Mt 

[Kfz/h] 
Mn  

[Kfz/h] 
p1,t p2,t p1,n p2,n vmax 

[km/h] 

B 219 (3811 2327)  10.110 584 96 4,1 7,8 5,2 16,9 100 

B 475 (3811 2304)  7.632 447 60 1,9 1,7 2,4 3,0 50 

 

Um Verkehrsschwankungen sowie einer möglichen künftigen - auch planinduzierten - 
Verkehrssteigerung Rechnung zu tragen, werden die maßgebenden Verkehrsstärken 
pauschal um 5 % erhöht. Damit ergeben sich für die schalltechnische Untersuchung die 
in Abbildung 3 zusammengefassten Ausgangsdaten, wobei LW' dem jeweiligen längen-
bezogenen Schallleistungspegel entspricht. 
 

 
Abb. 3: Kennwerte für die Lärmberechnung (Straßenverkehr) 

  

Bezeichnung Lw' genaue Zähldaten zul. Geschw. Straßenoberfl.
Tag Nacht M p1 (%) p2 (%) Pkw Art

(dBA) (dBA) Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht (km/h)
B 219 (3811 2327) 88.9 82.2 613.2 100.8 4.1 5.2 7.8 16.9 100 RLS_REF
B 475 (3811 2304) 80.7 72.3 469.4 63.0 1.9 2.4 1.7 3.0 50 RLS_REF
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4.2 Sportlärm 
 
4.2.1 Vorbemerkungen 

 
Nach Nr. 1.1 des Anhangs der 18. BImSchV sind Sportanlagen folgende, bei bestim-
mungsgemäßer Nutzung auftretende Geräusche zuzurechnen: 

• Geräusche durch technische Einrichtungen und Geräte 
• Geräusche durch die Sporttreibenden und ggf. Schiedsrichter 
• Geräusche durch die Zuschauer und sonstigen Nutzer 
• Geräusche, die von der Stellplatzanlage ausgehen 

 
 
4.2.2 Kurzbeschreibung der Sportanlage 
 
Die südlich des Plangebietes gelegene Sportanlage umfasst im Wesentlichen drei Fuß-
ballfelder und einen zusätzlichen Trainingsplatz, drei Tennisplätze sowie einen Bolzplatz. 
Bei der Nutzung der angrenzenden Sporthalle sowie der Pkw-Stellplätze ist aufgrund des 
ausreichend großen Abstandes unserer Einschätzung nach innerhalb des Plangebietes 
kein relevanter Immissionsbeitrag zu erwarten. Der o. g. zusätzliche Trainingsplatz befin-
det sich im Süden innerhalb des Plangebietes und soll nach Angaben der Gemeinde 
Saerbeck entfallen. 
 
Neben dem werktäglichen Trainingsbetrieb (Fußball) finden an Wochenenden (samstags 
und sonntags) Meisterschaftsspiele statt, sodass aus immissionsschutztechnischer Sicht 
vor allem die abendliche Ruhezeit an Werktagen (20.00 - 22.00 Uhr) sowie die mittägli-
che Ruhezeit an Sonn- und Feiertagen (13.00 - 15.00 Uhr) beurteilungsrelevant ist. 
 
Die mittägliche Ruhezeit an Sonn- und Feiertagen stellt damit den immissionsempfind-
lichsten Beurteilungszeitraum dar. Gegenüber den anderen Ruhezeiten, z. B. an Werk-
tagen von 20.00 bis 22.00 Uhr, ist am Wochenende das Zuschaueraufkommen auf der 
Sportanlage deutlich höher und die Geräuschentwicklung daher auch größer. 
 
Gemäß den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen sind die Trainings- und Spielzeiten 
so eingerichtet, dass im Nachtzeitraum (ab 22.00 Uhr) keine Geräusche mehr emittiert 
werden. Das Training ist demnach sowohl auf den Tennis- als auch auf den Fußballplät-
zen um 21.00 Uhr beendet /22/ /26/. 

 
In den schalltechnischen Berechnungen wird somit jeweils ein Szenario für den werktäg-
lichen (Training) sowie den sonn- und feiertäglichen Betrieb (Spiel) innerhalb der Ruhe-
zeiten berücksichtigt (vgl. Tabelle 5).  
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Tab. 5: Berechnungsvarianten an Werktagen sowie an Sonn- und Feiertagen 

Beurteilungszeitraum Nutzung Einwirkzeit 

werktags, 
innerhalb der abendlichen Ruhezeit 

(20.00 - 22.00 Uhr) 

Fußballtraining auf den Plätzen  
2 und 3, je 10 Zuschauer je 60 Minuten 

Tennistraining auf allen 3 Plätzen, 
keine Zuschauer je 60 Minuten 

Bolzplatz 120 Minuten 

sonn- und feiertags, 
innerhalb der mittäglichen Ruhezeit 

(13.00 - 15.00 Uhr) 

Fußballspiel auf Platz 1,  
Lautsprechereinsatz 

100 Zuschauer 
90 Minuten 

Fußballspiel auf Platz 3,  
30 Zuschauer 90 Minuten 

Tennisspiel auf allen 3 Plätzen, 
keine Zuschauer je 120 Minuten 

Bolzplatz 120 Minuten 

 
 
4.2.3 Geräuschemissionen bei Fußballspielen 
 
Die Ermittlung der Geräuschemissionen bei Fußballspielen erfolgt nach VDI 3770 /8/. 
Demnach setzt sich die Gesamtschallemission im Wesentlichen aus den Geräusch- 
anteilen der Spieler, der Schiedsrichterpfiffe, der Zuschauer und ggf. von Lautsprecher-
durchsagen (hier: nur auf Platz 1) zusammen. 
 
Die Schallleistungspegel sind teilweise abhängig von der Zuschauerzahl n und errech-
nen sich nach folgenden Gleichungen: 
 
Spieler (auf das gesamte Spielfeld verteilt): 

 LWA = 94 dB(A) 
 
Schiedsrichterpfiffe (auf das gesamte Spielfeld verteilt): 

 LWA = 73,0 dB(A) + 20 · lg (1 + n)  für n  30 
 LWA = 98,5 dB(A) + 3 · lg (1 + n)  für n > 30 
 
Der mittlere Spitzen-Schallleistungspegel von Schiedsrichterpfiffen beträgt 

 LWAmax = 118 dB(A), 

während die Berechnung der durch Zuschauer hervorgerufenen Geräuschemissionen 
durch folgende Gleichung erfolgt: 

LWA,T = 80,0 dB(A) + 10 · lg (n)  
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Für Punktspiele der 1. Herrenmannschaft sind nach Angaben des SC Falke Saerbeck 
1924 e. V. maximal 100 Zuschauer zugrunde zu legen /22/ /26/. Obgleich diese Spiele 
in den Sommermonaten sonn- und feiertags ab 15.00 Uhr und somit vollständig außer-
halb der beurteilungsrelevanten mittäglichen Ruhezeit (13.00 - 15.00 Uhr) bzw. in den 
Wintermonaten ab 14.30 Uhr stattfinden, wird im Rahmen der vorliegenden Untersu-
chung konservativ davon ausgegangen, dass in dem immissionsempfindlichsten Beur-
teilungszeitraum ein komplettes Spiel ausgetragen wird. Der Zuschauerbereich befindet 
sich westlich / südwestlich von Platz 1. 
 
Für parallel stattfindende Spiele der 3. Herrenmannschaft auf Platz 3 sind nach Angaben 
des Sportvereins 30 Zuschauer zugrunde zu legen, für den Trainingsbetrieb gemäß 
VDI 3770 je Platz 10 Zuschauer. 
 
Bei Meisterschaftsspielen der 1. Herrenmannschaft auf Platz 1 ist gelegentlich mit Laut-
sprecherdurchsagen zu rechnen, um Mannschaftsaufstellungen, Spielstände und Aus-
wechslungen durchzusagen. Darüber hinaus wird kurz vor dem Spiel, in der Halbzeit-
pause sowie kurz nach dem Spiel Musik abgespielt. Damit in den Bereichen der Haupt-
tribüne von Platz 1, wo sich die Zuschauer üblicherweise aufhalten, der gewünschte 
Schallpegel von ca. 70 dB(A) erzeugt wird /8/, muss der Schallleistungspegel der als 
Punktquelle digitalisierten Lautsprecher, die unterhalb der Tribünenüberdachung instal-
liert sind, folgenden Wert erreichen: 

LWA = 100 dB(A)  
 
Aufgrund der erhöhten Belästigung beim Mithören unerwünschter Informationen wird 
über die gesamte Einwirkzeit von 30 Minuten innerhalb der zweistündigen Ruhezeit 
emissionsseitig ein Zuschlag für die Informationshaltigkeit von 3 dB in Ansatz gebracht. 
Darüber hinaus wird ebenfalls emissionsseitig ein Zuschlag von 3 dB für die Impulshal-
tigkeit der Geräusche berücksichtigt. 
 
Zusammengefasst ergeben sich somit die in nachstehender Tabelle aufgeführten Schall-
leistungspegel. 
 
Tab. 6: Schallleistungspegel für Fußballspiele (Trainings- und Spielbetrieb) 

Schallquelle Schallleistungspegel LWA 

[dB(A]) 

Training,  
10 Zuschauer 

Punktspiel,  
30 Zuschauer 

Punktspiel,  
100 Zuschauer 

Zuschauer 90 94,8 100 

Spieler  94 94 94 

Schiedsrichterpfiffe 
bzw. Übungsleiter 93,8 102,8 104,5 

Lautsprecher -- -- 100 
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4.2.4 Tennis 
 
Gemäß VDI 3770 sind die von Tennisanlagen verursachten Geräusche wesentlich durch 
die Folge der Ballschlagimpulse bestimmt. Bei der Bildung des Mittelungspegels am Im-
missionsort nach dem Taktmaximalpegelverfahren hat der Ballschlagimpuls eines Tennis-
platzes keinen Einfluss auf das Ergebnis, wenn der betreffende Zeittakt schon durch einen 
Ballschlagimpuls mit höherem Spitzenpegel - verursacht z. B. durch ein nähergelegenes 
oder weniger abgeschirmtes Tennisfeld - belegt ist. Aus diesem Grund wird der Immissi-
onspegel in der Nachbarschaft von Tennisanlagen mit mehreren Feldern in einem stärke-
ren Maße von den nächstgelegenen oder weniger abgeschirmten Feldern bestimmt, als 
dies bei sonstigen flächigen Schallquellen mit nicht impulsartigen Geräuschen der Fall ist. 
 
Bei der Berechnung der Geräuschimmissionen von Tennisanlagen nach dem sogenann-
ten genauen Verfahren nach Nr. 8.3.2 der VDI 3770 wird jedem Aufschlagpunkt (h = 2 m) 
der bespielten Felder ein Quellpunkt mit einer beliebigen (aber jeweils gleichen) Schall-
leistung zugeordnet. Daraufhin sind die Quellpunkte nach der Höhe ihres Immissions-
anteils an dem maßgeblichen Immissionsort zu sortieren (entspräche bei freier Schall-
ausbreitung einer Sortierung nach Abstand). Die den sortierten Quellpunkten schließlich 
zuzuordnenden Schallleistungspegel sind in Tabelle 7 aufgeführt. 
 
Tab. 7: Nach Übertragungsmaß für sortierte Quellpunkte anzusetzende Emissionswerte 

Quellpunkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

LWAFTeq [dB] 89,8 88,2 86,7 85,1 83,6 82,0 80,5 78,9 77,4 75,8 

 
Der Taktmaximalpegel am Immissionsort ergibt sich als Pegelsumme der von allen 
Quellpunkten verursachten und mit einer Norm-entsprechenden Immissionsberechnung 
ermittelten Teilpegel.  
 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wird auf Basis der Angaben des Sport-
vereins in der abendlichen Ruhezeit an Werktagen (20.00 - 22.00 Uhr) eine 60-minütige 
Nutzung aller drei Tennisplätze (Trainingsende 21.00 Uhr) sowie sonn- und feiertags im 
Zeitraum zwischen 13.00 und 15.00 Uhr eine 120-minütige Nutzung aller drei Plätze 
berücksichtigt.  
 
 
4.2.5 Bolzplatz 
 
Die Nutzung des östlich der Tennisplätze befindlichen Minispielfeldes entspricht beim 
Spielen ohne Schiedsrichter im Wesentlichen der Nutzung eines Bolzplatzes. 
 
Bei Bolzplätzen dominieren während des Spielens üblicherweise zwei Geräuschquellen: 

• das Rufen der Kinder und Jugendlichen beim Spiel 
• das Ballspielen selbst (z. B. Annehmen eines Passes, Torschuss, 

Geräusche der Bandenkonstruktion) 
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Die kennzeichnende Geräuschemission für einen Bolzplatz nach der VDI 3770 ist in der 
nachfolgenden Tabelle 8 angegeben; die mittlere Quellhöhe beträgt 1,6 m. Die Nut-
zungsdauer und damit die Einwirkzeit wird im Sinne eines "worst-case"-Szenarios inner-
halb der Ruhezeiten mit 120 Minuten (entspricht der gesamten Beurteilungszeit ohne 
zeitliche Mittelung) in Ansatz gebracht.  
 
Tab. 8:  Bolzplatz, Emissionskennwerte gemäß VDI 3770 

Bolzplatz LWA KI* 

[dB] [dB] 

Fußballspielen mit lautstarker Kommunikation 
(Kinderschreien) 

87 
je Einzelperson 0 

KI*: Bezeichnung für den Impulshaltigkeitszuschlag ohne den Anteil der Impulshaltigkeit von Geräuschen 
durch die menschliche Stimme, der für eine Beurteilung nach der 18. BImSchV angesetzt wird. 

 
Der Bolzplatz wird in der Berechnung mit acht lautstark kommunizierenden Kindern mit 
einem Schallleistungspegel von jeweils 87 dB(A) in Ansatz gebracht. Daraus ergibt sich 
ein Gesamtschallleistungspegel von 96 dB(A), der gleichmäßig auf die gesamte Fläche 
des Spielfeldes verteilt wird. 
 
 
 
4.3 Gewerbelärm 
 
4.3.1 Vorbemerkungen 
 
Die innerhalb des Plangebietes bzw. insbesondere im Nordosten des Plangebietes vor-
herrschende Gewerbelärmsituation wird maßgeblich durch die nordöstlich an der Ibben-
bürener Straße 51 ansässige m-tec Fahrzeugklimatechnik GmbH & Co. KG und die iso-
line Vertriebs GmbH bestimmt.   
 
Die Betriebszeiten sind tagsüber zwischen 6.30 und 18.30 Uhr eingerichtet. Ein Nacht-
betrieb zwischen 22.00 und 6.00 Uhr ist nicht genehmigt und findet nicht statt /24/. 
 
Als relevante Geräuschemittenten sind im Wesentlichen folgende Schallquellen zu 
berücksichtigen: 

• Fahrzeugverkehr 
• Ladetätigkeiten per Gabelstapler 
• Schallabstrahlung über die Fassadenbauteile der Hallen 
• Einsatz eines Winkelschleifers im Freibereich  
• Probeläufe von Kühlaggregaten 
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Anmerkung: 

Die Festsetzung der Abstände zur Berücksichtigung des Lärmschutzes gemäß dem 
Abstandserlass NRW /18/ basiert auf den Immissionsrichtwerten der TA Lärm für reine 
Wohngebiete (WR). Hieraus folgt, dass bei Anlagenarten, bei denen sich der formal 
erforderliche Abstand ausschließlich oder weit überwiegend aus Gründen des Lärm-
schutzes ergibt, dieser um eine Abstandsklasse verringert werden kann, wenn es sich 
bei dem zu schützenden Gebiet nicht um ein reines, sondern z. B. um ein allgemeines 
Wohngebiet handelt.  
 
Analog hierzu kann davon ausgegangen werden, dass der gemäß den Festsetzungen in 
dem Bebauungsplan Nr. 28a "Gewerbegebiet Nord Ia" formal erforderliche Mindest- 
abstand von 100 m (Abstandsklassen I-VI unzulässig) aufgrund der geplanten Gebiets-
ausweisung als allgemeines Wohngebiet - nicht als reines Wohngebiet - in etwa halbiert 
werden kann, ohne einen Lärmimmissionskonflikt herbeizuführen. 
 
 
4.3.2 Messprotokoll  

 
Zur Ermittlung der in den Betriebshallen vorherrschenden Innenpegel sowie zur Bestim-
mung der Geräuschemission bei den Probeläufen der fahrzeugeigenen Kühlaggregate 
und beim Einsatz des Winkelschleifers vor der Halle wurden am 10.08.2021 Schallpegel-
messungen im bestehenden Betrieb durchgeführt. 
 
Aufgabenstellung: Messung der im Betrieb der m-tec Fahrzeugklimatechnik 

GmbH & Co. KG und der iso-line Vertriebs GmbH am Stand-
ort Saerbeck, Ibbenbürener Straße 51 vorherrschenden 
Schalldruckpegel in den Betriebshallen, beim Betrieb der 
fahrzeugeigenen Kühlaggregate sowie beim Einsatz des 
Winkelschleifers im Freibereich 

 
Messzeitraum: 10.08.2021, ca. 8.30 - 9.30 Uhr 
  
Bearbeiter: Julian Beckhaus, B.Eng. 
  
Messgeräte: Schallpegelmesser: 

Präzisionsschallpegelmesser Brüel & Kjær Typ 2270, 
Serien-Nr. 3007365, geeicht bis 12/2023 

 Vorverstärker Brüel & Kjær Typ ZC 0032, Id. No. 21624 

 ½'' Freifeldmikrophon Brüel & Kjær Typ 4189,  
Serien-Nr. 2920165 

  
Überprüfung der  
Messkette: 

Der Schallpegelmesser wurde vor und nach den Messungen 
mit dem akustischen Kalibrator Brüel & Kjær, Typ 4231, 
Serien-Nr. 2478163, geeicht bis 12/2023, überprüft. 
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Witterungsbedingungen:  10.08.2021 

Temperatur:  18°C 
Bewölkung:  4/8 
Niederschläge:  keine 
Windgeschwindigkeit:  4 m/s 
Relative Luftfeuchtigkeit:  76 % 
Windrichtung:  225° 

  
Betriebsbedingungen: Bestimmungsgemäß 
  
Fremdgeräusche: Es lagen keine die Messungen beeinträchtigenden Fremd-

geräusche vor. 
 
 
4.3.3 Fahrzeugverkehr  
 
Pkw und Kleintransporter  
 
Die Berechnung der durch Pkw (Mitarbeiter) und Kleintransporter (überwiegend interner 
Verkehr der mit Kühltechnik auszustattenden bzw. ausgestatteten Fahrzeuge) hervor-
gerufenen Geräuschemissionen erfolgt nach dem sog. zusammengefassten Verfahren 
(Normalfall) gemäß Abschnitt 8.2.1 der Parkplatzlärmstudie, das sowohl die Emissionen 
auf den Fahrgassen als auch die Emissionen aus dem Ein- und Ausparken, also Ran-
gieren, An- und Abfahren, Türenschlagen, berücksichtigt.  
 
Mit dem nachfolgend beschriebenen vereinfachten Berechnungsverfahren lassen sich 
nach /14/ im Normalfall für alle Immissionsorte Beurteilungspegel "auf der sicheren Seite" 
berechnen.  
 
Der flächenbezogene Schallleistungspegel unter Berücksichtigung des Fahrverkehrs 
ergibt sich nach folgender empirischer Formel: 

 LW'' = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10 · lg (B · N) - 10 · lg (S / 1m²) 

Dabei bedeuten: 

LW''  Flächenbezogener Schallleistungspegel aller Vorgänge auf dem Parkplatz 
(einschließlich Durchfahranteil) 

LW0 Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h auf einem P+R-Parkplatz 

KPA Zuschlag für die Parkplatzart 

KI Zuschlag für die Impulshaltigkeit 

KD Schallanteil der durchfahrenden Kfz und des Parksuchverkehrs; 
KD = 2,5 · lg (f · B - 9) dB(A); f · B > 10 Stellplätze; KD = 0 für f · B  10 

f Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße 

KStrO Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen 
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B  Bezugsgröße (Anzahl der Stellplätze, Netto-Verkaufsfläche in m² o. a.) 

N  Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgröße und Stunde) 

S  Gesamt- bzw. Teilfläche des Parkplatzes 
 
Im Einzelnen werden folgende Werte berücksichtigt: 

LW0 = 63 dB(A) als Ausgangsschallleistungspegel 

KPA = 0 dB(A) für Besucher- und Mitarbeiterparkplätze  

KI = 4 dB(A) für Besucher- und Mitarbeiterparkplätze 

B = jeweils ≤ 10 Stellplätze 

f = 1,0 bei sonstigen Parkplätzen 

KD = 0 dB(A) 

KStrO  = Parkplatz iso-line: 1,0 dB(A) für Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm 
  Parkplatz NW: 1,0 dB(A) für Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm 
  Parkplatz Probeläufe: 1,0 dB(A) für Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm  
  Parkplatz Süd: 2,5 dB(A) für Wiese 
  Fahrdienst, Abholung: 1,0 dB(A) für Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm 

B · N = Fahrzeugbewegungen zwischen 6.30 und 20.00 Uhr: 
  Parkplatz iso-line: 2 x 7 Bewegungen 
  Parkplatz NW: 2 x 7 Bewegungen 
  Parkplatz Probeläufe: 4 x 6 Bewegungen 
  Parkplatz Süd: 3 x 6 Bewegungen 
  Fahrdienst, Abholung: 1 x 6 Bewegungen 

S   = die jeweilige Fläche wird programmintern automatisch berücksichtigt 
 
Die für die verschiedenen Parkplatzbereiche resultierenden (flächenbezogenen) Schallleis-
tungspegel können den Tabellen im Anhang dieses Berichts entnommen werden. 
 
 
Lkw 
 
Nach Angaben des Betreibers muss davon ausgegangen werden, dass das Betriebs-
gelände tagsüber von bis zu sieben Lkw angefahren wird (m-tec: 2 Lkw, iso-line: 5 Lkw). 
 
Die hierbei hervorgerufenen Fahr- und Rangiergeräusche werden auf Grundlage des 
Technischen Berichts (Heft 3) der Hessischen Landesanstalt für Umwelt und Geologie 
/15/ in Form von Linienschallquellen nach folgender Beziehung berechnet:  

LWAr = LWA',1h + 10 · lg (n) + 10 · lg (l / 1 m) - 10 · lg (Tr / 1 h)  

Dabei bedeuten: 

LWAr auf die Beurteilungszeit bezogener Schallleistungspegel eines Streckenabschnittes 

LWA',1h zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für 1 Lkw pro Stunde auf einer Strecke 
 von 1 m: LWA',1h = 63 dB(A)/m für alle Lkw 
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n   Anzahl der Lkw in der Beurteilungszeit Tr 

l  Länge eines Streckenabschnittes in m 

Tr  Beurteilungszeit in h  
 
Nach Kapitel 8.1.2 des Technischen Berichts (Heft 3) des Hessischen Landesamtes für 
Umwelt und Geologie beträgt der auf eine Stunde und 1 Meter-Wegelement bezogene 
Schallleistungspegel beim Rangieren eines Lkw im Mittel LWA',1h = 67 dB(A)/m. 
 
Für den Signalton, der von den rückwärtsfahrenden Lkw ausgeht, kann nach /16/ von 
folgendem Schallleistungspegel ausgegangen werden: 

Rückfahrwarnsignal LWA',1h  = 61 dB(A)  
zzgl. Tonzuschlag KT    = 6 dB(A)  (Nr. A.2.5.2 der TA Lärm) 
 

Für besondere Fahrzustände und Einzelereignisse wird nach /15/ von folgenden Schall-
leistungspegeln ausgegangen:  

Anlassen: LWA  =  100 dB(A) (Anzahl/Dauer: 1 x à 5 s) 
Türenschlagen:  LWA  =  100 dB(A) (Anzahl/Dauer: 2 x à 5 s) 
Leerlauf:  LWA  =  94 dB(A) (Anzahl/Dauer: 1 x à 5 min) 
Betriebsbremse: LWA  =  108 dB(A) (Anzahl/Dauer: 1 x à 5 s) 

 
Hieraus errechnet sich nach dem Taktmaximalpegelverfahren für die Stellgeräusche 
bezogen auf eine Stunde ein Schallleistungspegel von LWA,1h = 85,3 dB(A), der für jeden 
Lkw in Ansatz gebracht wird.  
 
Die resultierenden Schallleistungspegel sind in Kapitel 10.8 dokumentiert. 
 
 
4.3.4 Gabelstapler  
 
Um den bei den Fahr- und Ladetätigkeiten per Gabelstapler hervorgerufenen Geräusch-
emissionen Rechnung zu tragen, werden nach /16/ für den mittleren Arbeitszyklus fol-
gende Schallleistungspegel angesetzt: 

Elektrostapler LWA  =   90 dB(A) 
Gasstapler LWA  = 100 dB(A) 

 
Um einer möglichen Impulshaltigkeit der Arbeitsgeräusche, zum Beispiel beim Schlagen 
der Gabeln im unbeladenen Zustand, Rechnung zu tragen, wird emissionsseitig über die 
gesamte Einwirkzeit von jeweils 60 Minuten zwischen 7.00 und 20.00 Uhr in den Frei-
bereichen außerhalb der Hallen ein Zuschlag von KI = 3 dB(A) vergeben. 
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4.3.5 Schallabstrahlende Fassadenbauteile  
 
Die von den Betriebshallen ausgehende Schallabstrahlung der Fassadenbauteile ist 
gemäß TA Lärm nach der VDI-Richtlinie 2571*) /5/ zu berechnen. 

*) Anmerkung: im Oktober 2006 zurückgezogen; wird jedoch weiterhin angewendet, soweit die 
Regelwerke durch Normenverweis die Anwendung vorsehen. 

 
Der Innenpegel in den Betriebshallen wird von den geometrischen Abmessungen und 
akustischen (schallabsorbierenden) Eigenschaften der Begrenzungsflächen sowie den 
im Inneren der Hallen durchgeführten geräuschverursachenden Tätigkeiten bestimmt. 
Aus dem Innenpegel und der Schalldämmung der Außenhaut (Wände, Dächer, etc.) 
ergeben sich die ins Freie abgestrahlten Schallleistungen der einzelnen Bauelemente. 
Dabei wird vorausgesetzt, dass die Körperschallanregung des Gebäudes vernachlässig-
bar ist. 
 
Als mittlerer Innenpegel wird auf Grundlage der in den Hallen durchgeführten Schallpegel-
messungen /24/ folgender Wert über den Zeitraum von 7.00 bis 17.30 Uhr angesetzt:   

LI = 90 dB(A)  
 
In dem vorgenannten Wert ist über die gesamte Einwirkzeit ein emissionsseitiger 
Zuschlag für die Impulshaltigkeit in Höhe von KI = 5,5 dB(A) bereits enthalten.   
 
Der von einem Außenhautelement abgestrahlte Schallleistungspegel ergibt sich dann bei 
Rechnung in einzelnen Frequenzbereichen nach Gleichung (9a) der VDI 2571 zu 

LWA = LI - R' - 6 + 10 · lg (S / S0) 

Dabei bedeuten: 

LWA vom betrachteten Bauteil abgestrahlter Schallleistungspegel in dB(A) 
LI mittlerer Schalldruckpegel im Innern des Gebäudes in dB(A) 
R' Schalldämm-Maß des betrachteten Bauteils in dB 
S Fläche des betrachteten schallabstrahlenden Bauteils in m² 
S0 Bezugsfläche S0 = 1 m² 

 
Die maßgeblichen schallabstrahlenden Bauteile sind die als zu Lüftungszwecken kon-
servativ permanent geöffnet angenommenen Tore an der jeweiligen Südfassade der bei-
den Hallen (R'w = 0 dB).  
 
Für die schallabstrahlenden Fassadenbauteile werden folgende Bauschalldämm-Maße 
angesetzt: 

• Tore (geöffnet)       R'w =   0 dB 
• Fassaden (Sandwich-Elemente (PUR, 100 mm))  R'w = 26 dB 
• Dächer (Sandwich-Elemente (PUR, 100 mm))  R'w = 26 dB 
• RWAs (Dach, teiloffen)      R'w =   5 dB 
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Die Geräuschquellen werden als (vertikale) Flächenschallquellen digitalisiert, wobei die 
Flächenanteile und die resultierenden Schallleistungspegel den Tabellen im Anhang zu 
entnehmen sind. 
 
 
4.3.6 Winkelschleifer 
 
Außerhalb der östlichen Betriebshalle wird zeitweise ein Winkelschleifer eingesetzt. 
Nach den vor Ort durchgeführten Schallpegelmessungen wird hierfür folgender Schall-
leistungspegel berücksichtigt (Einwirkzeit 60 Minuten zwischen 7.00 und 20.00 Uhr):  

Winkelschleifer LWA = 103 dB(A) 
 
 
4.3.7 Probeläufe Kühlaggregate 
 
Für die Probeläufe der fahrzeugeigenen Kühlaggregate im Westen des Betriebsgeländes 
wird auf Basis der durchgeführten Schallpegelmessungen folgender Schallleistungs- 
pegel in Ansatz gebracht:  

Probeläufe Kühlaggregate  LWA = 79 dB(A) je Aggregat 
 
Unter Berücksichtigung eines gleichzeitigen Betriebs von sechs Aggregaten ergibt sich 
ein resultierender Schallleistungspegel von LWA,res = 87 dB(A), der über einen Zeitraum 
von tagsüber 10,5 Stunden (ohne Pausen) berücksichtigt wird.   
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5 Berechnung der Geräuschimmissionen 
 
5.1 Verkehrslärm  
 
Die Berechnung der auf das Plangebiet einwirkenden Geräuschimmissionen durch den 
öffentlichen Straßenverkehr erfolgt nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, 
Ausgabe 2019 (RLS-19) /4/. 
 
Der Berechnung des Beurteilungspegels an einem Immissionsort liegen Punktschall-
quellen zugrunde. Zur Bildung der Punktschallquellen werden die Schallquellen des 
Straßenverkehrs im Einzugsbereich des Immissionsortes in Teilquellen unterteilt: Stra-
ßen in Teilstücke einzelner Fahrstreifen und Parkplätze in Teilflächen.  
 
Die Teilstücke (bzw. Teilflächen) sind so zu wählen, dass über die Länge jedes einzelnen 
Teilstücks (bzw. über die Fläche jeder einzelnen Teilfläche) die Emission und die Aus-
breitungsbedingungen annähernd konstant sind. In der Mitte jedes Teilstücks, bzw. im 
Flächenschwerpunkt jeder Teilfläche ist in einer Höhe von 0,5 m über dem Boden eine 
Punktschallquelle anzusetzen. 
 
Der Beurteilungspegel Lr berechnet sich als energetische Summe über die Schallein-
träge aller Fahrstreifenteilstücke i und aller Parkplatzteilflächen j (jeweils einschließlich 
etwaiger Spiegelschallquellen – siehe Abschnitt 3.6 der RLS-19) 
 

Lr = 10 ⋅ lg [100,1 ∙ Lr
'
 + 100,1 ∙ Lr

''
] 

mit 
Lr' Beurteilungspegel für die Schalleinträge aller Fahrstreifen in dB  
Lr'' Beurteilungspegel für die Schalleinträge aller Parkplatzflächen in dB 

 
Der Beurteilungspegel Lr' für die Schalleinträge aller Fahrstreifen berechnet sich aus 
 

Lr' = 10 ⋅ lg ∑ 100,1 ∙ {LW,i
'  + 10 ∙ lg[li] – DA,i – DRV1,i – DRV2,i}

i

 

mit 
LW',i längenbezogener Schallleistungspegel des Fahrstreifenteilstücks i nach dem Ab-

schnitt 3.3.2 der RLS-19 in dB 
li Länge des Fahrstreifenteilstücks in m 
DA,i Dämpfung bei der Schallausbreitung vom Fahrstreifenteilstück i zum Immission-

sort nach dem Abschnitt 3.5.1 der RLS-19 in dB 
DRV1,i anzusetzender Reflexionsverlust bei der ersten Reflexion für das Fahrstreifenteil-

stück i nach dem Abschnitt 3.6 der RLS-19 in dB (nur bei Spiegelschallquellen) 
DRV2,i anzusetzender Reflexionsverlust bei der zweiten Reflexion für das Fahrstreifen-

teilstück i nach dem Abschnitt 3.6 der RLS-19 in dB (nur bei Spiegelschallquellen) 
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Bei Straßen wird je Fahrtrichtung eine eigene Quelllinie angesetzt. Die stündliche Ver-
kehrsstärke M der Straße wird hierbei auf die Fahrtrichtungen aufgeteilt. Zur Berechnung 
des längenbezogenen Schallleistungspegels LW' von einer Quelllinie (Fahrtrichtung) wird 
diese beim Teilstückverfahren nach Nr. 3.2 der RLS-19 in annähernd gerade Teilstücke 
i unterteilt. Die Teilstücke sind so zu wählen, dass über die Länge jedes Einzelnen die 
Emission und die Ausbreitungsbedingungen annähernd konstant sind. 
 
Der Emissionsort wird in der Mitte des Teilstückes in 0,5 m Höhe über dem Fahrstreifen 
angenommen.  
 
Der längenbezogene Schallleistungspegel LW' von einer Quelllinie ist  
 

LW' = 10 ⋅ lg[M] + 10 ⋅ lg

[
 
 
 
 100 - p1 - p2

100  ⋅ 
100,1 ⋅ LW,Pkw(vPkw)

vPkw
+

p1
100  ⋅ 

100,1 ⋅ LW,Lkw1(vLkw1)

vLkw1
 + 

p2
100  ⋅ 

100,1 ⋅ LW,Lkw2(vLkw2)

vLkw2 ]
 
 
 
 

 - 30 

mit 
M Stündliche Verkehrsstärke der Quelllinie in Kfz/h 
LW,FzG(vFzG) Schallleistungspegel für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, 

Lkw1 und Lkw2) bei der Geschwindigkeit vFzG in dB 
vFzG Geschwindigkeit für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 

und Lkw2) in km/h 
p1 Anteil der Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe Lkw1 in % 
p2 Anteil der Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe Lkw2 in % 

 

Der Schallleistungspegel für die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 und 
Lkw2) ist  

LW,FzG(vFzG)=LW0,FzG(vFzG) + DSD,SDT,FzG(vFzg) + DLN,FzG (g,vFzg)  + DK,KT(x) + Drefl(hBeb,w)  

mit 
LW0,FzG(vFzG) Grundwert für den Schallleistungspegel eines Fahrzeuges in Abhängigkeit 

der Fahrzeuggruppe FzG bei der Geschwindigkeit vFzG in dB 
DSD,SDT,FzG(vFzG) Korrektur für den Straßendeckschichttyp STD in Abhängigkeit der Fahr-

zeuggruppe FzG bei der Geschwindigkeit vFzG nach Abschnitt 3.3.5 der 
RLS-19 in dB 

DLN,FzG(g,vFzG) Korrektur für die Längsneigung g in Abhängigkeit der Fahrzeuggruppe FzG 
bei der Geschwindigkeit vFzG nach Abschnitt 3.3.6 der RLS-19 in dB 

DK,KT(x)  Korrektur für den Knotenpunkttyp KT in Abhängigkeit der Entfernung zum 
Knotenpunkt nach Abschnitt 3.3.7 der RLS-19 in dB 

Drefl(w,hBeb) Korrektur für die Mehrfachreflexion in Abhängigkeit der Bebauungshöhe 
hBeb und dem Abstand der reflektierenden Flächen w nach Abschnitt 3.3.8 
der RLS-19 in dB 
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Der Grundwert für den Schallleistungspegel eines Fahrzeuges bei konstanter Geschwin-
digkeit vFzg für die Fahrzeuggruppen FzG (Pkw, Lkw1 und Lkw2) ist  

LW0,FzG(vFzG) = AW,FzG + 10 ⋅ lg [1 + (
vFzg

BW,Fzg
)

CW,Fzg
]  

mit 
AW,FzG Emissionsparameter der Fahrzeuggruppe FzG nach Tabelle 3 der RLS-19 in dB 
BW,FzG Emissionsparameter der Fahrzeuggruppe FzG nach Tabelle 3 der RLS-19 in km/h 
CW,FzG Emissionsparameter der Fahrzeuggruppe FzG nach Tabelle 3 der RLS-19 
vFzG Geschwindigkeit der Fahrzeuggruppe FzG in km/h 

 
Im vorliegenden Fall werden die schalltechnischen Berechnungen entsprechend der 
Höhe der Geschossdecken für die folgenden Immissionshöhen durchgeführt. Bei Außen-
wohnbereichen liegt der maßgebende Immissionsort 2,0 m über der Mitte der als Außen-
wohnbereich genutzten Fläche /4/. 

• ebenerdige Außenwohnbereiche 2,0 m über Gelände 

• Erdgeschoss (EG) 2,8 m über Gelände 

• Obergeschoss (OG) 5,6 m über Gelände 
 
Die Immissionspegel werden für die o. g. Immissionshöhen flächenhaft berechnet. Das 
Rechenraster beträgt 2 m x 2 m. Hierbei werden Unebenheiten des Geländes sowie 
Abschirmungen und Reflexionen von Bestandsgebäuden außerhalb des Plangebietes 
berücksichtigt. Die dem Berechnungsmodell zu Grunde liegenden Geländehöhen basie-
ren auf einem digitalen Geländemodell, das uns von der Bezirksregierung Köln, Geo-
basis NRW, Bonn, zur Verfügung gestellt wurde. Zwischen den einzelnen Punkten inter-
poliert die verwendete Software /29/ mittels Triangulation. 
 
In der nachfolgenden Tabelle in Verbindung mit den Lärmkarten in Kapitel 10.3 ist der 
berücksichtigte (Höhen-)Verlauf des digitalisierten Lärmschutzwalls konkretisiert. Die in 
Spalte 1 der Tabelle 9 aufgeführten Bezeichnungen können dort zugeordnet werden. Wir 
weisen darauf hin, dass durch die Errichtung von Lärmschutzanlagen Abstandsflächen 
ausgelöst werden können, deren Berechnung und Einhaltung durch den Auftraggeber / 
Bauherrn sicherzustellen ist.  
 
Tab. 9:  Eckdaten Lärmschutzwall (Verkehrslärm) 

Punkt UTM-Koordinaten Höhe der Wallkrone über NN 

X [m] Y [m] [m] 

A 32407470,4 5781743,2 52,9 

B 32407496,1 5781545,5 51,4 
 
Die Lärmberechnung erfolgt mit Hilfe des Computerprogramms CadnaA, das auch die 
Unterteilung der Fahrstreifen in die erforderlichen Teilstücke vornimmt.  
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5.2 Sportlärm  
 
Die Beurteilungspegel Lr von Sportanlagen werden gemäß Anhang 1.3.5 der 
18. BImSchV für die Beurteilungszeit Tr unter Berücksichtigung der Zuschläge KI,i für 
Impulshaltigkeit und/oder auffällige Pegeländerungen und KT,i für Ton- und Informations-
haltigkeit nach folgender Gleichung ermittelt: 

( )








= 

++

i

KKL1,0
i

r
r

i,Ti,Ii,Am10T
T
1lg10L  

mit: 
a) für den Tag außerhalb der Ruhezeiten 
 an Werktagen      
 an Sonn- und Feiertagen    

b) für den Tag innerhalb der Ruhezeiten   

c) für die Nacht      

 
Gemäß Anhang 2 der 18. BImSchV ist der Mittelungspegel LAm in Anlehnung an die VDI-
Richtlinie 2714 /6/ und die VDI-Richtlinie 2720 Blatt 1 /7/ wie folgt zu berechnen: 

LAm = LWAm + DI + KO - DS - DL - DBM - De 

hierbei bedeuten: 

LAm Mittelungspegel an einem Immissionsort 
LWAm mittlerer Schallleistungspegel 
DI Richtwirkungsmaß 
KO Raumwinkelmaß 
DS Abstandsmaß 
DL Luftabsorptionsmaß 
DBM Boden- und Meteorologiedämpfungsmaß 
De Einfügungsdämpfungsmaß eines Schallschirmes 

 
Die Berechnung der Geräuschimmissionen erfolgt mit Hilfe der Schallimmissionsprog-
nose-Software CadnaA für Aufpunkthöhen (Mitte Fenster) von 2 m (Erdgeschoss) und 
5 m (Obergeschoss). Das Rechenraster beträgt 2 m x 2 m. Hierbei werden Unebenhei-
ten des Geländes sowie Abschirmungen und Reflexionen von Gebäuden außerhalb des 
Plangebietes berücksichtigt.  
 
Darüber hinaus wird nördlich des Platzes 3, also an der südlichen Plangebietsgrenze, 
die zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte erforderliche Errichtung eines Lärmschutz-
walles mit einer Höhe der Wallkrone von 48,8 m (absolut) berücksichtigt, was aufgrund 
des vorhandenen Geländes relativen Höhen von etwa 3,5 m (von Süden) bzw. 3 m von 
Norden) entspricht. 
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In der nachfolgenden Tabelle in Verbindung mit den Lärmkarten in Kapitel 10.5 ist der 
berücksichtigte (Höhen-)Verlauf des digitalisierten Lärmschutzwalls konkretisiert. Die in 
Spalte 1 der Tabelle 10 aufgeführten Bezeichnungen können dort zugeordnet werden.  

 
Wir weisen darauf hin, dass durch die Errichtung von Lärmschutzanlagen Abstandsflä-
chen ausgelöst werden können, deren Berechnung und Einhaltung durch den Auftrag-
geber / Bauherrn sicherzustellen ist.  
 
Tab. 10:  Eckdaten Lärmschutzwall (Sportlärm) 

Punkt UTM-Koordinaten Höhe der Wallkrone über NN 

X [m] Y [m] [m] 

C 32407225,9 5781554,1 48,8 

D 32407329,4 5781542,4 48,8 
 
 
 
5.3 Gewerbelärm  
 
Die Schallausbreitungsberechnung erfolgt als detaillierte Prognose gemäß Anhang A.2.3 
der TA Lärm nach DIN ISO 9613-2 /13/. Danach ist der an einem Aufpunkt auftretende 
äquivalente Oktavband-Dauerschalldruckpegel bei Mitwind, LfT(DW), nach Formel (3) 
der vorgenannten Norm zu berechnen: 

LfT(DW) = LW + DC - A 

Dabei bedeuten: 

LfT(DW) der Oktavband-Dauerschalldruckpegel bei Mitwind 

LW der Oktavband-Schallleistungspegel der Schallquelle in Dezibel 

DC die Richtwirkungskorrektur in Dezibel 

A die Oktavbanddämpfung in Dezibel, die während der Schallausbreitung 
von der Quelle zum Empfänger vorliegt 

 
 
Die Oktavbanddämpfung A berechnet sich nach Formel (4) der DIN ISO 9613-2: 

A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc 

Dabei bedeuten: 

Adiv die Dämpfung auf Grund geometrischer Ausbreitung 

Aatm die Dämpfung auf Grund von Luftabsorption 

Agr die Dämpfung auf Grund des Bodeneffekts 

Abar die Dämpfung auf Grund von Abschirmung 

Amisc die Dämpfung auf Grund verschiedener anderer Effekte 
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  Amisc = Afol + Asite + Ahous 

mit: Afol die Dämpfung von Schall durch Bewuchs 

  Asite die Dämpfung von Schall durch ein Industriegelände 

  Ahous die Dämpfung von Schall durch bebautes Gelände  
 
Der äquivalente A-bewertete Dauerschalldruckpegel bei Mitwind, LAT(DW), ist durch 
Addition der einzelnen Quellen und für jedes Oktavband nach Formel (5) der DIN 
ISO 9613-2 zu bestimmen: 
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Der A-bewertete Langzeit-Mittelungspegel LAT(LT) im langfristigen Mittel errechnet sich 
nach Gleichung (6) der DIN ISO 9613-2: 

LAT(LT) = LAT(DW) - Cmet   

Dabei bedeuten: 

Cmet  meteorologische Korrektur zur Bestimmung des Langzeitmittelungspegels: 

 Cmet = 0 wenn dp  10 · (hs + hr) 
 Cmet = C0 · [1 - 10 · (hs + hr) / dp ]  wenn dp > 10 · (hs + hr) 

mit 

hs Höhe der Quelle in Metern 

hr Höhe des Aufpunktes in Metern 

dp Abstand zwischen Quelle und Aufpunkt in Metern, projiziert auf die horizontale 
Bodenebene 

C0 Faktor in Dezibel, abhängig von den örtlichen Wetterstatistiken für Windgeschwin-
digkeit und -richtung sowie Temperaturgradienten 

 
Zur Ermittlung der meteorologischen Korrektur Cmet wird eine Häufigkeitsverteilung der 
Windrichtungen der meteorologischen Station Greven (1982 - 2010) herangezogen /17/. 
 
Die Berechnung der Geräuschimmissionen wird mit Hilfe der Schallimmissionsprognose-
Software CadnaA /29/ unter Berücksichtigung der topographischen Verhältnisse für eine 
Immissionshöhe von 5 m über Gelände (entspricht Mitte Fenster im Obergeschoss) 
durchgeführt. Das Rechenraster beträgt 2 m x 2 m.  
 
Dabei erfolgt die Ermittlung der Beurteilungspegel mit Ausnahme der für eine Auswei-
sung als Dörfliches Wohngebiet (MDW) vorgesehenen Flächen unter Berücksichtigung 
der Zuschläge für die werktäglichen Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit nach 
Nr. 6.5 der TA Lärm.  
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6 Ergebnisse 
 
6.1 Verkehrslärm 
 
In den Kapiteln 10.2 (ohne aktiven Lärmschutz) und 10.3 (mit aktivem Lärmschutz) sind 
die für den Tages- und Nachtzeitraum bei freier Schallausbreitung berechneten verkehrs-
bedingten Beurteilungspegel in Form von Lärmkarten dargestellt.  
 
Auf Basis der durchgeführten Verkehrslärmberechnungen ergeben sich innerhalb der 
vorgesehenen Baugrenzen bei freier Schallausbreitung im Plangebiet, d. h. ohne aktive 
Lärmschutzmaßnahmen, verkehrsbedingte Beurteilungspegel von 53 bis 64 dB(A) im 
Tages- (6.00 - 22.00 Uhr) und von 46 bis 56 dB(A) im Nachtzeitraum (22.00 - 6.00 Uhr).  
 
Die schalltechnischen Orientierungswerte für Verkehrslärm betragen gemäß Beiblatt 1 
zur DIN 18005  

• in allgemeinen Wohngebieten  tagsüber 55 dB(A) und nachts 45 dB(A) 
• in dörflichen Wohngebieten  tagsüber 60 dB(A) und nachts 50 dB(A) 

 
Zur Minderung der Verkehrslärmeinwirkungen insbesondere im Südosten des Plan- 
gebietes ist entlang der östlich verlaufenden Bundesstraße die Errichtung eines Lärm-
schutzwalles mit einer Länge von ca. 200 m und einer Höhe von 3 m über Oberkante 
Straße vorgesehen. Die hierdurch zu erwartenden Pegelminderung beträgt lage- und 
geschossabhängig bis zu rund 4 dB(A), obgleich die Pegelspannbreiten insgesamt auf-
grund der im Norden des Plangebietes unveränderten Situation nahezu unverändert blei-
ben (tagsüber 52 bis 64 dB(A), nachts 45 bis 56 dB(A). 
 
Die o. g. schalltechnischen Orientierungswerte werden somit tagsüber in Teilen des Plan-
gebietes eingehalten, mit geringerer Entfernung zu den Verkehrswegen jedoch auch über-
schritten. Nachts wird der für WA-Gebiete geltende Orientierungswert von 45 dB(A) auf 
den betreffenden Flächen nahezu flächendeckend um ein gewisses Maß überschritten.  
 
Da gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 bei Nacht-Beurteilungspegeln von > 45 dB(A) ein 
ungestörter Schlaf auch bei nur teilweise geöffnetem Fenster häufig nicht möglich ist, 
sind für betroffene Schlafräume und Kinderzimmer, die auch als Schlafräume genutzt 
werden, fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen vorzusehen (vgl. Lärmkarte in Kapi-
tel 10.3). Wir empfehlen, diese für das gesamte Plangebiet festzusetzen und Abweichun-
gen hiervon nur über einen gesonderten Nachweis zuzulassen. 
 
Außenwohnbereiche 

Außenwohnbereiche gelten dann als schutzbedürftig, wenn sie bei bestimmungsgemä-
ßer Nutzung dem regelmäßigen und dauerhaften Aufenthalt dienen. 
 
Ein Kriterium für eine akzeptable Aufenthaltsqualität in Außenwohnbereichen (Terras-
sen, Balkone, Loggien) kann die Gewährleistung einer ungestörten Kommunikation über 
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kurze Distanzen (übliches Gespräch zwischen zwei Personen) mit normaler bzw. leicht 
angehobener Sprechlautstärke sein. Ausgehend von der Lautheit normaler Sprache im 
Bereich von 50 bis 55 dB(A) ist auch in Außenwohnbereichen bei einem Dauergeräusch-
milieu von ca. 55 dB(A) in jedem Fall noch eine angemessene Kommunikation mit leicht 
angehobenem Sprachpegel möglich /19/. 
 
Nach der Rechtsprechung des VGH Baden-Württemberg kann es ein Ermittlungs- und 
Bewertungsdefizit darstellen, wenn eine Gemeinde ein neues Wohngebiet plant und Tei-
len des Baugebietes eine Überschreitung der Orientierungswerte zumutet, sich aber 
keine Gedanken über die Schutzbedürftigkeit von Außenwohnbereichen macht (Urteil 
vom 17.6.2010 - 5 S 884/09). Außenwohnbereiche müssen aber dann besonders be-
rücksichtigt werden, wenn sie nach der Zielrichtung des Bebauungsplans als schutzwür-
dig erscheinen und nach den getroffenen Festsetzungen zu ihrer Lage (insbesondere 
Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche) auch des Schutzes bedürfen.  
 
Zu berücksichtigen ist, dass die Schutzbedürftigkeit sich im Wesentlichen auf die übli-
chen Nutzungszeiten am Tage beschränkt.  
 
Möchte die planende Gemeinde in Teilen des Plangebiets unter Berufung auf das Vor-
liegen gewichtiger städtebaulicher Gründe, die für eine solche Lösung sprechen, eine 
Überschreitung der Orientierungswerte zumuten, so setzt dies nach dem o. g. Urteil vo-
raus, dass sie sich im Rahmen der Abwägung mit den nach Lage der Dinge in Betracht 
kommenden baulichen und technischen Möglichkeiten befasst, die Überschreitung auf 
das im Interesse einer Erreichung des Planungsziels hinzunehmende Maß zu beschrän-
ken. 
 
Plant die Gemeinde ein neues Wohngebiet vor allem für Familien mit Kindern, so begrün-
det es demnach ein Ermittlungs- und Bewertungsdefizit, wenn sie Teilen des Baugebiets 
eine Überschreitung der Orientierungswerte zumutet, sich aber keinerlei Gedanken über 
die Schutzbedürftigkeit von Außenwohnbereichen macht. 
 
In der Arbeitshilfe zur Beurteilung gesunder Wohnverhältnisse - Schallimmissionen - der 
Stadt Frankfurt am Main heißt es /20/:  

"Schallschutzmaßnahmen zum Schutz der Außenwohnbereiche sind […] erforderlich, 
wenn der für den Tageszeitraum (6:00 - 22:00 Uhr) ermittelte Beurteilungspegel größer 
als 64 dB(A) ist. 
 
Nachts (22:00 - 6:00 Uhr) besteht hingegen für Außenwohnbereiche kein Schutzbedürf-
nis.  
 
Der einzuhaltende Beurteilungspegel von 64 dB(A) orientiert sich an den Schutzanforde-
rungen der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV für Kern-, Dorf- und Misch- 
gebiete.)" 
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Im Berliner Leitfaden "Lärmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung 2021" heißt es 
/21/: 

"Mit Wohngebäuden baulich verbundene Außenwohnbereiche (AWB) wie Balkone, 
Loggien, Terrassen haben gegenüber Verkehrslärm einen Schutzanspruch. Die Höhe 
des Schutzanspruches richtet sich nach der Art des Baugebietes, in dem sich der ent-
sprechende AWB befindet. Optimaler Weise sollten auch über den oben genannten AWB 
die jeweiligen schalltechnischen Orientierungswerte (SOW) gemäß Beiblatt 1 zu DIN 
18005-1 eingehalten werden. Dies ist jedoch insbesondere für geplante allgemeine 
Wohngebiete in Berlin oft nicht möglich.  
 
Mit der Fluglärm-Außenwohnbereichsentschädigungs-Verordnung (3. FlugLSV) wurden 
für Außenwohnbereiche Werte für den fluglärmbedingten äquivalenten Dauerschallpegel 
für den Tag (LAeq, Tag) festgelegt, bei deren Überschreitung Entschädigungen durch den 
Flughafenbetreiber zu leisten sind. Dies betrifft bei zivilen Flugplätzen im Sinne von § 2 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 des Fluglärmschutzgesetzes den Bereich der Tag-Schutzzone 1, in 
dem der LAeq, Tag einen Wert von 65 dB(A) überschreitet.  
 
In Anlehnung an diese Regelung sollte bei Aufstellung von Bebauungsplänen ein Beur-
teilungspegel von 65 dB(A) als Schwellenwert zugrunde gelegt werden, ab dessen Über-
schreitung Maßnahmen zum Schutz der baulich verbundenen Außenwohnbereiche (zum 
Beispiel Balkone, Loggien, Terrassen) zu prüfen sind (siehe Kapitel V.3.5.8)." 
 
Auf den von den Verkehrsgeräuschen am stärksten betroffenen Grundstücken ergeben 
sich im Bereich der Flächen, auf denen mutmaßlich Außenwohnbereiche errichtet wür-
den, tagsüber verkehrsbedingte Beurteilungspegel von ≤ 64 dB(A), sodass im Bebau-
ungsplan keine Einschränkungen bzgl. der Zulässigkeit von Außenwohnbereichen fest-
gesetzt werden müssen. 

 
Aufgrund der Verkehrslärmsituation im Norden und Osten des Plangebietes, also in ver-
gleichsweise geringer Entfernung zu den das Plangebiet flankierenden Bundesstraßen, 
wird jedoch zumindest empfohlen, Außenwohnbereiche nach Möglichkeit auf die von den 
Bundesstraßen (teil-)abgewandten Seiten der zukünftigen Gebäude auszurichten. Der 
Lärmkarte unter Berücksichtigung einer bespielhaften zukünftigen Bebauung ist zu ent-
nehmen, dass sich dort in den ebenerdigen Außenwohnbereichen (h = 2,0 m) unter Aus-
nutzung der Abschirmung durch die Gebäudekörper je nach Lage teilweise deutlich gerin-
gere verkehrsbedingte Beurteilungspegel einstellen werden (vgl. Kapitel 10.3).   
 
Aufgrund der ermittelten Verkehrsgeräusche sind beim Neubau von Wohngebäuden  
oder anderen schutzbedürftigen Nutzungen passive Schallschutzmaßnahmen umzuset-
zen, die in Kapitel 7 konkretisiert werden.  
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6.2 Sportlärm 
 
Den Lärmkarten in Kapitel 10.4 dieses Berichts ist zu entnehmen, dass der in allgemei-
nen Wohngebieten innerhalb der abendlichen Ruhezeiten (20.00 - 22.00 Uhr) an Werk-
tagen geltende Immissionsrichtwert von 55 dB(A) beim üblichen Trainingsbetrieb inner-
halb des Plangebietes flächendeckend eingehalten wird. Auch bei Verlängerung der Trai-
ningszeit bis z. B. 21.30 Uhr wäre kein Immissionskonflikt zu erwarten. 
 
Beim sonn- und feiertäglichen Spielbetrieb in der mittäglichen Ruhezeit (13.00 - 
15.00 Uhr) wird der vorgenannte Immissionsrichtwert überwiegend eingehalten, im 
Süden des Plangebietes in unmittelbarer Nähe zur Sportanlage ohne aktiven Lärmschutz 
jedoch auch überschritten. 
 
Zur Einhaltung des o. g. Immissionsrichtwertes auch an der Baugrenze im Süden des 
Plangebietes wird die Errichtung eines Lärmschutzwalles entlang der südlichen Plan-
gebietsgrenze (nördlich von Platz 3) mit einer Länge von rund 110 m und einer Höhe der 
Wallkrone von 48,8 m (absolut) berücksichtigt, was aufgrund des vorhandenen Geländes 
relativen Höhen von etwa 3,5 m (von Süden) bzw. 3 m (von Norden) entspricht. Der Ver-
lauf des Walles ist in den Lärmkarten in Kapitel 10.5 dargestellt (vgl. auch Kapitel 5.2). 
 
Außerhalb der Ruhezeiten ist aufgrund der deutlich längeren Mittelungszeit kein Immis-
sionskonflikt zu erwarten.  
 
Für Turniere, Sportfeste etc. können die für sog. seltene Ereignisse geltenden erhöhten 
Immissionsrichtwerte nach § 5 Abs. 5 der 18. BImSchV herangezogen werden (maximal 
18 Kalendertage eines Jahres).  
 
Überschreitungen der für einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen geltenden Immissionswerte 
(Richtwerte tags zzgl. 30 dB(A), z. B. bei Schiedsrichterpfiffen) sind nicht zu erwarten.  
 
 
 
6.3 Gewerbelärm 
 
6.3.1 Beurteilungspegel 
 
Die schalltechnischen Berechnungen haben ergeben, dass der in allgemeinen Wohn- 
gebieten (WA) geltende Immissionsricht- bzw. Orientierungswert von tagsüber 55 dB(A) 
an der von den anlagenbezogenen Geräuschen am stärksten betroffenen Baugrenze um 
mindestens 10 dB(A) unterschritten wird. Aufgrund der vorgenannten Richtwertunter-
schreitung besteht für den Gewerbebetrieb zudem noch ein Entwicklungspotential. Hier-
bei ist zu beachten, dass eine Erhöhung der Beurteilungspegel um 3 dB(A) einer Ver-
dopplung der Geräuschemissionen und -immissionen entspräche.  
 
Nachts (22.00 - 6.00 Uhr) gehen von dem Betrieb keine Geräusche aus. 
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6.3.2 Maximalpegel durch einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen 
 
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die gebietsabhängigen Immissionsricht-
werte der TA Lärm tagsüber um nicht mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 
20 dB(A) überschreiten.  
 
Geräuschspitzen können im Wesentlichen bei folgenden Vorgängen hervorgerufen wer-
den: 

• beschleunigte Abfahrt eines Lkw, LWA,max = 105 dB(A) 
• Lkw-Betriebsbremse, LWA,max = 108 dB(A) 
• Schließen einer Kofferraumklappe, LWA,max = 100 dB(A) 
• Türenschlagen eines Pkw, LWA,max = 98 dB(A) 

 
Bei den nur tagsüber stattfindenden Betriebstätigkeiten sind keine Überschreitungen der 
zulässigen Immissionshöchstwerte zu erwarten.  
 
 
6.3.3 Qualität der Ergebnisse 
 
Gemäß Nr. A.2.6 der TA Lärm ist es erforderlich, mit dem Ergebnis einer Immissions-
prognose Angaben zur Unsicherheit der berechneten Immissionspegel mitzuteilen. Eine 
wesentliche und durch das Berechnungsverfahren nicht beeinflussbare Unsicherheit 
resultiert aus der Unsicherheit bei der Ermittlung der Schallleistungspegel und bei der 
Ausbreitungsberechnung nach DIN ISO 9613-2. 
 
Die Ausbreitungsrechnung wurde gemäß DIN ISO 9613-2 als detaillierte Prognose ent-
sprechend Ziffer A.2.3 der TA Lärm unter Verwendung von z. T. frequenzselektiven Oktav-
spektren, aber auch A-bewerteten Einzahlwerten der Schallleistungspegel durchgeführt. 
 
Insgesamt ist aufgrund der konservativen Berechnungsansätze (Höhe des Innenpegels 
mit kontinuierlicher Einwirkzeit, permanent geöffnete Tore, Verwendung des zusammen-
gefassten Verfahrens gemäß Abschnitt 8.2.1 der Parkplatzlärmstudie, Gleichzeitigkeit) 
mit eher geringeren Geräuschimmissionen zu rechnen.  
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7 Passive Schallschutzmaßnahmen  
 
Passive Schallschutzmaßnahmen zielen darauf ab, die Höhe der Geräuschimmissionen 
im schutzbedürftigen Objekt zu verringern. Wenn aktive und/oder städtebauliche Lärm-
schutzmaßnahmen nicht möglich sind oder wenn auch nach ihrer Berücksichtigung 
Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte jedenfalls an einem Teil der 
schutzbedürftigen Nutzungen auftreten, ist zu prüfen, durch welche passiven Schall-
schutzmaßnahmen Innenpegel erreicht werden können, bei denen gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse gewährleistet sind. 
 
Bei Verkehrslärm kann daher in Bezug auf das Ziel des Lärmschutzes auf die Einhaltung 
eines angemessenen Innenpegels in den schutzbedürftigen Räumen durch die Festle-
gung von Mindestanforderungen an die Außenbauteile abgestellt werden. 
 
Zur Ermittlung der Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen emp-
fiehlt sich die Bestimmung der sog. maßgeblichen Außenlärmpegel nach Abschnitt 4.4.5 
der DIN 4109-2 /10/. Hierbei ist zu beachten, dass sich der maßgebliche Außenlärm-
pegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem um 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel 
für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A) ergibt, wenn die Differenz der Beurtei-
lungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A) beträgt.  
 
Ist die Geräuschbelastung auf mehrere gleich- oder verschiedenartige Quellen zurück-
zuführen, so berechnet sich der maßgebliche Außenlärmpegel aus den einzelnen maß-
geblichen Außenlärmpegeln nach Gleichung (44) der DIN 4109-2. Im Sinne einer Ver-
einfachung werden dabei unterschiedliche Definitionen der einzelnen maßgeblichen 
Außenlärmpegel in Kauf genommen. 
 
Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten erscheint es aus gutachterlicher Sicht sach- 
gerecht, zu den ermittelten Verkehrslärmimmissionen den für allgemeine Wohngebiete 
geltenden gebietsabhängigen Immissionsrichtwert der 18. BImSchV (mit Ausnahme der 
morgendlichen Ruhezeit) bzw. der TA Lärm von tagsüber 55 dB(A) für das gesamte 
Plangebiet energetisch zu addieren. Eine energetische Addition des für dörfliche Wohn-
gebiete tagsüber geltenden Immissionsrichtwertes von tagsüber 60 dB(A) erscheint hier 
nicht erforderlich, da die für diese Gebietsfestsetzung vorgesehenen Flächen nicht maß-
geblich von Sport- und/oder Gewerbelärmimmissionen beaufschlagt werden. 
 
Die maßgeblichen Außenlärmpegel ergeben sich somit aus den Maximalwerten folgen-
der Rechengänge: 

  [Verkehrsgeräusche tags zzgl. 55 dB(A)] + 3 dB(A) 
  Verkehrsgeräusche nachts + 10 dB(A) + 3 dB(A) 
 
Innerhalb der Baugrenzen ergeben sich als Maximalwerte aller Geschosse und gleich-
zeitig Maximalwerte der Beurteilungszeiträume Tag und Nacht maßgebliche Außenlärm-
pegel von 60 bis 66 dB(A) und damit gemäß DIN 4109-1 die Anforderungen an die Luft-
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schalldämmung zwischen Außen und Räumen in Gebäuden der Lärmpegelbereiche II 
bis IV (siehe Lärmkarte in Kapitel 10.7). 
 
Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges der 
Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen ergeben sich unter Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Raumarten nach folgender Gleichung: 

R'w,ges = La - KRaumart 

Dabei ist 
KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 
 Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches;  
KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches;  
La  der Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2, Kap. 4.5.5. 

 
Mindestens einzuhalten ist: 

R′w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 
 Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und 
 Ähnliches. 

 
Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges sind in Abhän-
gigkeit vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Rau-
mes Ss zur Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2, Gleichung (32) mit dem Kor-
rekturwert KAL nach Gleichung (33) zu korrigieren. Für Außenbauteile, die unterschiedlich 
zur maßgeblichen Lärmquelle orientiert sind, siehe DIN 4109-2, Kap. 4.4.1. Tabelle 11 
zeigt eine allgemeine Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichen 
Außenlärmpegeln. 
 
Tab. 11:  Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichem Außenlärmpegel 

Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel 
La 

[dB] 

I 55 

II 60 

III 65 

IV 70 

V 75 

VI 80 

VII > 80a 
a Für maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen 

Gegebenheiten festzulegen.  
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8 Vorschlag für die textlichen Festsetzungen zum passiven Lärmschutz 
 
Um eine mit der Eigenart der Bauflächen verbundene Erwartung auf angemessenen 
Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen, schlagen wir für den Bebauungsplan folgende 
textliche Festsetzung zum passiven Lärmschutz vor:  

"Anforderungen an die Luftschalldämmung zwischen Außen und Räumen in Gebäuden 
gemäß DIN 4109-1: 

Für die gekennzeichneten Bereiche des Plangebietes sind beim Neubau oder bei bau-
genehmigungspflichtigen Änderungen von schutzbedürftigen Räumen aufgrund der 
berechneten maßgeblichen Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-1 die Anforderungen an 
die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges der Außenbauteile (Wände, 
Fenster, Lüftung, Dächer etc.) unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten 
wie folgt festzulegen: 

Lärmpegelbereich II: 
Aufenthaltsräume in Wohnungen und Ähnliches erf. R'w,ges = 30 dB 
Büroräume und Ähnliches erf. R'w,ges = 30 dB 
 
Lärmpegelbereich III: 
Aufenthaltsräume in Wohnungen und Ähnliches erf. R'w,ges = 35 dB 
Büroräume und Ähnliches erf. R'w,ges = 30 dB 
 
Lärmpegelbereich IV: 
Aufenthaltsräume in Wohnungen und Ähnliches erf. R'w,ges = 36 dB 
Büroräume und Ähnliches erf. R'w,ges = 31 dB 
 

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R′w,ges sind in Abhän-
gigkeit vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Rau-
mes Ss zur Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2, Gleichung (32) mit dem Kor-
rekturwert KAL nach Gleichung (33) zu korrigieren. 

)
S8,0

S(lg10K
G

S
AL


=  

 
Zudem sind für Schlafräume und Kinderzimmer, die auch als Schlafräume genutzt wer-
den aufgrund der in weiten Teilen ermittelten verkehrsbedingten Beurteilungspegel von 
nachts > 45 dB(A) schallgedämmte, fensterunabhängige Lüftungseinrichtungen vorzu-
sehen. 
 
Für Minderungen des verkehrsbedingten Beurteilungspegels nachts und zur Minderung 
des maßgeblichen Außenlärmpegels gemäß DIN 4109-1 ist ein gesonderter Nachweis 
erforderlich." 
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10 Anhang 
 
10.1 Digitalisierungspläne (Sportlärm) 
 
 
10.2 Lärmkarten Verkehr, ohne aktiven Lärmschutz (geschossabhängig, 
  tags/nachts) 
 
 
10.3 Lärmkarten Verkehr, mit aktivem Lärmschutz (geschossabhängig,  
  tags/nachts) 
 
 
10.4 Lärmkarten Sport (Training / Spiel), ohne aktiven Lärmschutz 
 
 
10.5 Lärmkarten Sport (Spiel), mit aktivem Lärmschutz 
 
 
10.6 Digitalisierungsplan / Lärmkarte Gewerbe 
 
 
10.7 Maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-1 
 
 
10.8 Eingabedaten der schalltechnischen Berechnungen (Sport, Gewerbe) 
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10.1 Digitalisierungspläne (Sportlärm) 
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10.2 Lärmkarten Verkehr, ohne aktiven Lärmschutz (geschossabh., 
tags/nachts) 
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10.3 Lärmkarten Verkehr, mit aktivem Lärmschutz (geschossabh., tags/nachts) 
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10.4 Lärmkarten Sport (Training / Spiel), ohne aktiven Lärmschutz 
 
10.4.1 Training  
 
10.4.2 Spiel  
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10.5 Lärmkarten Sport (Spiel), mit aktivem Lärmschutz 
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10.6 Digitalisierungsplan / Lärmkarte Gewerbe 
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10.7 Maßgebliche Außenlärmpegel gemäß DIN 4109-1 
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10.8 Eingabedaten der schalltechnischen Berechnungen (Sport, Gewerbe) 
 
Sport 
 
Punktschallquellen 

ID Bezeichnung Schallleis-
tung 
LWA 

Einwirkzeit K0 Freq. 

  Tag Nacht adRz idRz Nacht o. B.  

  dB(A) dB(A) Min. Min. Min. dB Hz 

Spiel Platz 1, Lautsprecher 106,0 -- 0 30 0 0 500 
 
 

 
Linienschallquellen 

ID Bezeichnung Schallleis-
tung 
LWA 

Schallleis-
tung 
LWA' 

Einwirkzeit K0 Freq. 

  Tag Nacht Tag Nacht adRz idRz Nacht o. B.  

  dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) Min. Min. Min. dB Hz 

Spiel  Platz 1, Zuschauer  100,0 -- 78,3 -- 0 90 0 0 500 

Spiel  Platz 3, Zuschauer  94,8 -- 74,6 -- 0 90 0 0 500 

Training  Platz 2, Zuschauer  90,0 -- 69,4 -- 0 60 0 0 500 

Training  Platz 3, Zuschauer  90,0 -- 69,8 -- 0 60 0 0 500 
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Flächenschallquellen 

ID Bezeichnung Schallleis-
tung 
LWA 

Schallleis-
tung 
LWA'' 

Einwirkzeit K0 Freq. 

  Tag Nacht Tag Nacht adRz idRz Nacht o. B.  

  dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) Min. Min. Min. dB Hz 

Spiel  Bolzplatz 96,0 -- 66,4 -- 0 120 0 0 500 

Spiel  Platz 1, Schiedsrichter 104,5 -- 65,9 -- 0 90 0 0 500 

Spiel  Platz 1, Spieler 94,0 -- 55,4 -- 0 90 0 0 500 

Spiel  Platz 3, Schiedsrichter 102,8 -- 64,5 -- 0 90 0 0 500 

Spiel  Platz 3, Spieler 94,0 -- 55,7 -- 0 90 0 0 500 

Training  Bolzplatz 96,0 -- 66,4 -- 0 120 0 0 500 

Training  Platz 2, Spieler 94,0 -- 54,9 -- 0 60 0 0 500 

Training  Platz 2, Übungsleiter 93,8 -- 54,7 -- 0 60 0 0 500 

Training  Platz 3, Spieler 94,0 -- 55,7 -- 0 60 0 0 500 

Training  Platz 3, Übungsleiter 93,8 -- 55,5 -- 0 60 0 0 500 
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Gewerbe 

Punktschallquellen 

 
 

 

Linienschallquellen 

 

  

Bezeichnung Schallleistung Lw Lw / Li Korrektur Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq. Höhe Koordinaten
Tag Abend Nacht Typ Wert Tag Abend Nacht Tag Ruhe Nacht X Y Z

(dBA) (dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) (min) (min) (min) (dB) (Hz) (m) (m) (m) (m)
Winkelschleifer 102.7 102.7 102.7 Lw Lw_Flex 0.0 0.0 0.0 60.00 0.00 0.00 0.0 1.00 r 32407380.99 5781959.11 46.08
iso-line, Lkw-Einzelereignisse 82.1 82.1 82.1 Lw Lw_LkwE 0.0 0.0 0.0 -10*log10(5/10.5) 630.00 0.00 0.00 0.0 1.00 r 32407376.36 5781955.37 46.18
m-tech, Lkw-Einzelereignisse 78.1 78.1 78.1 Lw Lw_LkwE 0.0 0.0 0.0 -10*log10(2/10.5) 630.00 0.00 0.00 0.0 1.00 r 32407320.02 5781973.70 46.29

Bezeichnung Schallleistung Lw Schallleistung Lw' Lw / Li Korrektur Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq.
Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Typ Wert Tag Abend Nacht Tag Ruhe Nacht

(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) (min) (min) (min) (dB) (Hz)
iso-line, Lkw-Anlieferung, Abfahrt 77.4 77.4 77.4 59.8 59.8 59.8 Lw' Lw_Lkw 0.0 0.0 0.0 -10*log10(5/10.5) 630.00 0.00 0.00 0.0
iso-line, Lkw-Anlieferung, Anfahrt 79.3 79.3 79.3 59.8 59.8 59.8 Lw' Lw_Lkw 0.0 0.0 0.0 -10*log10(5/10.5) 630.00 0.00 0.00 0.0
iso-line, Lkw-Anlieferung, Rangieren 80.6 80.6 80.6 63.8 63.8 63.8 Lw' Lw_LkwR 0.0 0.0 0.0 -10*log10(5/10.5) 630.00 0.00 0.00 0.0
iso-line, Lkw-Anlieferung, Rückfahrwarner 80.7 80.7 80.7 63.8 63.8 63.8 Lw' 61+6 0.0 0.0 0.0 -10*log10(5/10.5) 630.00 0.00 0.00 0.0 500
m-tech, Lkw-Anlieferung, Abfahrt 72.9 72.9 72.9 55.8 55.8 55.8 Lw' Lw_Lkw 0.0 0.0 0.0 -10*log10(2/10.5) 630.00 0.00 0.00 0.0
m-tech, Lkw-Anlieferung, Anfahrt 73.2 73.2 73.2 55.8 55.8 55.8 Lw' Lw_Lkw 0.0 0.0 0.0 -10*log10(2/10.5) 630.00 0.00 0.00 0.0
m-tech, Lkw-Anlieferung, Rangieren 74.0 74.0 74.0 59.8 59.8 59.8 Lw' Lw_LkwR 0.0 0.0 0.0 -10*log10(2/10.5) 630.00 0.00 0.00 0.0
m-tech, Lkw-Anlieferung, Rückfahrwarner 74.0 74.0 74.0 59.8 59.8 59.8 Lw' 61+6 0.0 0.0 0.0 -10*log10(2/10.5) 630.00 0.00 0.00 0.0 500
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Flächenschallquellen 

 

 
Vertikale Flächenschallquellen 

 

Bezeichnung Schallleistung Lw Schallleistung Lw'' Lw / Li Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Freq.
Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Typ Wert Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht

(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz)
Fahrdienst, Pkw-Abholung, Abfahrt 64.5 64.5 64.5 33.6 33.6 33.6 Lw Lw_Pkw 0.0 0.0 0.0 -0-4-1-10*log10(6/13.5) 780.00 30.00 0.00 0.0
Gepl. Neubau Produktionshalle, Dach 86.3 86.3 86.3 56.0 56.0 56.0 Li 85 0.0 0.0 0.0 25 1066.73 780.00 180.00 0.00 0.0 500
Iso-Line, Dach 86.7 86.7 86.7 57.1 57.1 57.1 Li Li 0.0 0.0 0.0 Rw_Isowand 913.87 630.00 0.00 0.00 0.0
iso-line, Lichtband (teiloffen) 89.5 89.5 89.5 69.9 69.9 69.9 Li Li 0.0 0.0 0.0 Rw_teiloffen 12.00 630.00 0.00 0.00 0.0
Kühlwagen, Probeläufe Kühlaggregate 87.2 87.2 87.2 67.2 67.2 67.2 Lw Lw_Kuehlung 0.0 0.0 0.0 -10*log10(6) 630.00 0.00 0.00 0.0
m-tech, Dach 83.6 83.6 83.6 57.1 57.1 57.1 Li Li 0.0 0.0 0.0 Rw_Isowand 448.25 630.00 0.00 0.00 0.0
m-tech, Lichtband (teiloffen) 81.7 81.7 81.7 66.3 66.3 66.3 Li Li 0.0 0.0 0.0 Rw_teiloffen 2.00 630.00 0.00 0.00 0.0
Parkplatz iso-line 68.2 68.2 68.2 40.8 40.8 40.8 Lw Lw_Pkw 0.0 0.0 0.0 -0-4-1-10*log10(2*7/13.5) 780.00 30.00 0.00 0.0
Parkplatz NW 68.2 68.2 68.2 42.4 42.4 42.4 Lw Lw_Pkw 0.0 0.0 0.0 -0-4-1-10*log10(2*7/13.5) 780.00 30.00 0.00 0.0
Parkplatz Probeläufe 70.5 70.5 70.5 40.8 40.8 40.8 Lw Lw_Pkw 0.0 0.0 0.0 -0-4-1-10*log10(4*6/13.5) 780.00 30.00 0.00 0.0
Parkplatz Süd (Wiese), Probeläufe 70.8 70.8 70.8 44.1 44.1 44.1 Lw Lw_Pkw 0.0 0.0 0.0 -0-4-2.5-10*log10(3*6/13.5) 780.00 30.00 0.00 0.0
Staplerverkehr, Elektro 93.0 90.0 90.0 63.3 60.3 60.3 Lw Lw_StaplerE 3.0 0.0 0.0 60.00 0.00 0.00 0.0
Staplerverkehr, Gas 103.0 100.0 100.0 73.3 70.3 70.3 Lw Lw_StaplerG 3.0 0.0 0.0 60.00 0.00 0.00 0.0

Bezeichnung Schallleistung Lw Schallleistung Lw'' Lw / Li Korrektur Schalldämmung Einwirkzeit K0 Freq.
Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Typ Wert Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht

(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) dB(A) dB(A) dB(A) (m²) (min) (min) (min) (dB) (Hz)
Gepl. Neubau Produktionshalle, Fassade Süd 80.7 80.7 80.7 56.0 56.0 56.0 Li 85 0.0 0.0 0.0 25 295.29 780.00 180.00 0.00 3.0 500
Gepl. Neubau Produktionshalle, Fassade West 78.5 78.5 78.5 56.0 56.0 56.0 Li 85 0.0 0.0 0.0 25 176.48 780.00 180.00 0.00 3.0 500
Gepl. Neubau Produktionshalle, Tore Nord (geöffnet) 97.0 97.0 97.0 73.8 73.8 73.8 Li 85 0.0 0.0 0.0 0 40.00 780.00 180.00 0.00 0.0 500
iso-line, Nordfassade 82.1 82.1 82.1 57.1 57.1 57.1 Li Li 0.0 0.0 0.0 Rw_Isowand 317.29 630.00 0.00 0.00 3.0
iso-line, Ostfassade 78.6 78.6 78.6 57.1 57.1 57.1 Li Li 0.0 0.0 0.0 Rw_Isowand 140.67 630.00 0.00 0.00 3.0
iso-line, Südfassade 82.1 82.1 82.1 57.1 57.1 57.1 Li Li 0.0 0.0 0.0 Rw_Isowand 317.15 630.00 0.00 0.00 3.0
iso-line, Tor 1/2 (offen) 96.2 96.2 96.2 83.7 83.7 83.7 Li Li 0.0 0.0 0.0 keine 18.00 630.00 0.00 0.00 0.0
iso-line, Tor 2/2 (offen) 96.2 96.2 96.2 83.7 83.7 83.7 Li Li 0.0 0.0 0.0 keine 18.00 630.00 0.00 0.00 0.0
iso-line, Westfassade 75.6 75.6 75.6 57.1 57.1 57.1 Li Li 0.0 0.0 0.0 Rw_Isowand 70.30 630.00 0.00 0.00 3.0
m-tech, Nordfassade 78.8 78.8 78.8 57.1 57.1 57.1 Li Li 0.0 0.0 0.0 Rw_Isowand 146.97 630.00 0.00 0.00 3.0
m-tech, Ostfassade 76.2 76.2 76.2 57.1 57.1 57.1 Li Li 0.0 0.0 0.0 Rw_Isowand 81.98 630.00 0.00 0.00 3.0
m-tech, Südfassade 78.8 78.8 78.8 57.1 57.1 57.1 Li Li 0.0 0.0 0.0 Rw_Isowand 147.17 630.00 0.00 0.00 3.0
m-tech, Tor (offen) 95.5 95.5 95.5 83.7 83.7 83.7 Li Li 0.0 0.0 0.0 keine 15.20 630.00 0.00 0.00 0.0
m-tech, Westfassade 76.2 76.2 76.2 57.1 57.1 57.1 Li Li 0.0 0.0 0.0 Rw_Isowand 82.03 630.00 0.00 0.00 3.0




